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Vorwort 

Diese Feuerwehr-Dienstvorschrift regelt die Aus- und Fortbildung 
sowie die jeweils erforderlichen ausbildungsbezogenen Vor-
aussetzungen für Angehörige von Freiwilligen Feuerwehren. Wei-
tergehende Ausbildungs- und Lehrgangsvoraussetzungen, lauf-
bahnrechtliche Regelungen und ähnliches sind nicht Gegenstand 
dieser Vorschrift.  

Die Vorschrift ist in gleicher Weise für Angehörige von Pflichtfeu-
erwehren und von Werkfeuerwehren anzuwenden, für die eine 
der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren vergleichba-
re Ausbildung gefordert ist. 

Die Vorschrift gilt auch für Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes, sofern in landesrechtlichen Regelungen darüber keine 
Vorgaben enthalten sind. 

Die in der vorliegenden Dienstvorschrift beschriebene Ausbildung 
stellt die Mindestforderung dar. Eine Ergänzung ist unter län-
derspezifischen Gesichtspunkten möglich. Im Interesse der Ver-
gleichbarkeit der Ausbildung in den Ländern sollen die Ausbil-
dungsvorgaben und Lehrgangsvoraussetzungen einheitlich ge-
handhabt werden. 

Soweit Landesfeuerwehrschulen genannt werden, gilt der Hin-
weis ebenso für zentrale Ausbildungsstätten der Länder. Soweit 
die Kreisebene genannt ist, gilt dies auch für kreisfreie Städte. 

Die in der Vorschrift genannten Stunden beziehen sich auf Unter-
richtsstunden von jeweils 45 Minuten. 

Die Funktionsbezeichnungen und damit zusammenhängende 
Lehrgangsbezeichnungen gelten sowohl für weibliche als auch 
für männliche Feuerwehrangehörige. 
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Teil I  Rahmenrichtlinien 

 

1 Grundsätze 

1.1 Die Ausbildungsziele sind so gestaltet, dass sie aufeinan-
der aufbauen. Damit ist gewährleistet, dass die Lehrgänge streng 
funktionsgebunden durchgeführt werden. Unnötige Vorgriffe und 
Wiederholungen sind somit ausgeschlossen. 

 

1.2 Inhalte der Aus- und Fortbildung sind funktionsbezogen auf 
die Tätigkeit auszurichten, insbesondere bei der 

Rettung von Menschen und Tieren, 
• Ersten Hilfe, 
• Bekämpfung von Bränden, 
• Bergung von Sachen, 
• Leistung technischer Hilfe, 
• Bekämpfung von Gefahren durch atomare, biologische und 

chemische Stoffe und der 
• Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes. 

Die Musterausbildungspläne enthalten auch die zivilschutzbezo-
gene Ausbildung; diese ist dort besonders kenntlich gemacht. 

Die Aus- und Fortbildung erfolgt auf der Grundlage der jeweils 
geltenden rechtlichen Bestimmungen, der technischen Regelwer-
ke, der Unfallverhütungsvorschriften und den zugehörigen Merk-
blätter sowie der Gebrauchsanleitungen der Hersteller. 
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1.3 Die Ausbildung gliedert sich in 
• Truppausbildung, 
• Technische Ausbildung, 
• Führungsausbildung. 

1.4 Die Feuerwehrangehörigen, die eine Funktion ausüben, 
müssen die entsprechende Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben. Die Vertreter von Führungskräften müssen die für die 
betreffende Funktion erforderliche Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben. 

1.5 Die befristete Wahrnehmung einer Führungsfunktion soll 
nur Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr übertragen werden, 
die mindestens die Ausbildung für die vorhergehende Führungs-
funktion erfolgreich abgeschlossen haben. 
Die befristete Wahrnehmung einer Funktion ohne erfolgreichen 
Abschluss der hierfür erforderlichen Ausbildung soll auf zwei Jah-
re begrenzt werden, in denen die erforderliche Ausbildung zu 
erwerben ist. 

1.6 Werden Lehrgänge in mehrere Abschnitte unterteilt, so sind 
alle Abschnitte innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der 
betreffenden Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Länger zu-
rückliegende Ausbildungsabschnitte sind zu wiederholen. 

1.7 Werden Lehrgänge zusammengefasst durchgeführt, so 
dürfen dabei keine Ausbildungsinhalte der einzelnen Lehrgänge 
unberücksichtigt bleiben. 

1.8 Die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang wird durch 
einen Leistungsnachweis festgestellt. Die praktischen Leistungs-
nachweise sind in den Übungsstunden nach landesrechtlichen 
Vorgaben durchzuführen. Die schriftlichen Leistungsnachweise 
sind in den Musterausbildungsplänen gesondert ausgewiesen. 

1.9 Eine funktionsgerechte und regelmäßige Fortbildung ist 
neben der Teilnahme an Einsätzen zur Erhaltung und Aktualisie-
rung des Leistungsstandes unbedingt erforderlich. 
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1.10 Jeder Feuerwehrangehörige soll nach Abschluss der 
Truppausbildung jährlich mindestens an 40 Stunden Fortbildung 
am Standort teilnehmen. 

1.11 Führungskräfte ab Gruppenführer, insbesondere Leiter von 
Feuerwehren, sowie die Ausbilder sollen zusätzlich innerhalb von 
jeweils höchstens sechs Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt 
der Übernahme der Funktion, nachweislich an einem Fortbil-
dungsseminar teilnehmen. 

1.12 Die erfolgreich abgeschlossene Laufbahnausbildung für 
den feuerwehrtechnischen Dienst wird bei der Ausbildung der 
Freiwilligen Feuerwehr wie folgt anerkannt: 
 

Feuerwehrtechnischer Dienst: Freiwillige Feuerwehr 
Grundausbildungslehrgang Truppmannausbildung nach  

Ziffer 2.1 
Laufbahnausbildung für den mittle-
ren feuerwehrtechnischen Dienst 
ohne Gruppenführerqualifikation 

Truppführer nach Ziffer 2.2 
 

Laufbahnausbildung für den mittle-
ren feuerwehrtechnischen Dienst mit 
Gruppenführerqualifikation oder 
Führungsausbildung für den mittle-
ren feuerwehrtechnischen Dienst 

Gruppenführer nach Ziffer 4.1 

Laufbahnausbildung für den geho-
benen oder höheren feuerwehrtech-
nischen Dienst 

Zugführer nach Ziffer 4.2 
Verbandsführer nach Ziffer 4.3 
*) 
Leiter einer Feuerwehr nach 
Ziffer 4.6 *) 
Ausbilder in der Feuerwehr nach 
Ziffer 4.7 

 
*) sofern nach Landesrecht in den Ausbildungen enthalten 
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2 Truppausbildung 
Die Truppausbildung gliedert sich in 
• die Truppmannausbildung, bestehend aus 

- Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) 
und 

- Truppmannausbildung Teil 2 
• den Lehrgang „Truppführer“. 

 
2.2 

Truppführer 

35 h 

  

2.1.2 

Truppmann Teil 2 

80 h 

  

  3.2 

Atemschutzgeräteträger (Mindestalter 18 Jahre) *) 

25 h 

  

  3.1 

Sprechfunker *) 

16 h 

  

2.1.1 

Truppmann Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) 

70 h 

 
 
*) Bei Feuerwehren mit Atemschutzausrüstung sollen im Rahmen der Truppmannausbil-
dung der Lehrgang „Sprechfunker“ und der Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ absolviert 
werden. 
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2.1 Truppmannausbildung 
Alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren erhalten die glei-
che Truppmannausbildung. Ausnahmen sind für bestimmte Funk-
tionsträger, wie zum Beispiel Fachberater, zulässig. 

Die Truppmannausbildung wird nach landesrechtlichen Regelun-
gen in der Feuerwehr beziehungsweise für mehrere Feuerwehren 
zusammengefasst auf Gemeinde- oder Kreisebene durchgeführt. 

Die Truppmannausbildung ist erst nach erfolgreicher Teilnahme 
an der Truppmannausbildung Teil 1 und Teil 2 abgeschlossen. 
Bei Feuerwehren mit Atemschutzausrüstung sollen im Rahmen 
der Truppmannausbildung der Lehrgang „Sprechfunker“ und der 
Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ absolviert werden. Eine Aus-
bildung in Übungseinrichtungen zur Brandbekämpfung (heiße 
Ausbildung) wird empfohlen. 
 

2.1.1 Truppmannausbildung Teil 1  
(Grundausbildungslehrgang) 

Ziel der Truppmannausbildung Teil 1 ist die Befähigung zur  
Übernahme von grundlegenden Tätigkeiten im Lösch- und Hilfe-
leistungseinsatz in Truppmannfunktion unter Anleitung. 

Dauer der Truppmannausbildung Teil 1: mindestens 70 Stunden. 

 

2.1.2 Truppmannausbildung Teil 2 
Ziel der Truppmannausbildung Teil 2 ist die selbstständige Wahr-
nehmung der Truppmannfunktion im Lösch- und Hilfeleistungs-
einsatz sowie die Vermittlung standortbezogener Kenntnisse. 

Dauer der Truppmannausbildung Teil 2: mindestens 80 Stunden 
in zwei Jahren. 
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2.2 Lehrgang „Truppführer“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme ist die erfolgreich 
abgeschlossene Truppmannausbildung. 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen eines Trupps 
nach Auftrag innerhalb der Gruppe oder Staffel. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 
Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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3 Technische Ausbildung 
 
 
 
 3.9  

Atemschutz-
gerätewarte 

35 h

 3.8  
Gerätewarte  
 

35 h 
     
2.2  
Truppführer 

35 h 
   
3.4  
Technische 
Hilfeleistung

35 h

 3.5  
ABC-
Einsatz 

70 h 

 3.6  
ABC-
Erkundung 

35 h

 3.7  
ABC-Dekon 
P/G 

35 h

  3.3  
Maschinisten 
 

35 h 
       
2.1.2  
Truppmann Teil 2 

80 h 
       
  3.2  

Atemschutzgeräteträger 
25 h

  

       
  3.1  

Sprechfunker  *) 
16 h 

       
2.1.1  
Truppmann Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) 

70 h 

 
 = Voraussetzungen 

*) Der Lehrgang „Sprechfunker“ soll vor den Lehrgängen „Atemschutzgeräteträger“ und 
„Maschinist“ abgeschlossen sein. 
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3.1 Lehrgang „Sprechfunker“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist die erfolgreich ab-
geschlossene Truppmannausbildung Teil 1. 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Übermitteln von 
Nachrichten mit Sprechfunkgeräten im Feuerwehrdienst. 

Lehrgangsdauer: mindestens 16 Stunden.  

Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 

3.2 Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist die erfolgreich ab-
geschlossene Truppmannausbildung Teil 1. Der Lehrgang 
„Sprechfunker“ soll vor dem Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ 
abgeschlossen sein. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Einsatz unter Atem-
schutz. 

Lehrgangsdauer: mindestens 25 Stunden.  

Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 

3.3 Lehrgang „Maschinisten“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind die erfolgreich 
abgeschlossene Truppmannausbildung und die jeweils erforderli-
che Fahrerlaubnis für die betreffende Fahrzeugklasse. Der Lehr-
gang „Sprechfunker“ soll vor dem Lehrgang „Maschinisten“ abge-
schlossen sein. 
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Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Bedienen maschinell 
angetriebener Einrichtungen - mit Ausnahme von maschinellen 
Zugeinrichtungen - und sonstiger auf Löschfahrzeugen mitgeführ-
ten Geräte sowie die Vermittlung von Kenntnissen und richtiger 
Verhaltensweisen, die für die Durchführung von Einsatzfahrten 
unter Inanspruchnahme von Sonderrechten erforderlich sind. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden.  
Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 
3.4 Lehrgang „Technische Hilfeleistung“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist die erfolgreich ab-
geschlossene Truppmannausbildung. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur verletztenorientierten 
Rettung, zur richtigen Handhabung der Ausrüstung und zur Be-
dienung der Geräte für technische Hilfeleistungen auch größeren 
Umfanges. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden.  
Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 
3.5 Lehrgang „ABC-Einsatz“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind die erfolgreich 
abgeschlossene Truppmannausbildung und der erfolgreich abge-
schlossene Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Handhabung der Son-
derausrüstung einschließlich der Schutzkleidung. 
Lehrgangsdauer: mindestens 70 Stunden. 
Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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3.6 Lehrgang „ABC-Erkundung“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind die erfolgreich 
abgeschlossene Truppmannausbildung und der erfolgreich abge-
schlossene Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“. 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Bedienung und zum 
Betrieb des ABC-Erkundungskraftwagens. 

Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 

Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 
3.7 Lehrgang „ABC-Dekontamination P/G“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind die erfolgreich 
abgeschlossene Truppmannausbildung und der erfolgreich abge-
schlossene Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“. 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Handhabung der Fahr-
zeuge und Geräte der Einheiten ABC-Dekontamination Personen 
und ABC-Dekontamination Geräte. 

Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 

Der Lehrgang wird nach landesrechtlichen Regelungen auf 
Kreisebene oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 

 

3.8 Lehrgang „Gerätewarte“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Truppführer“ und der erfolgreich ab-
geschlossene Lehrgang „Maschinisten“. 
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Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Wartung, Instandset-
zung, Pflege und Prüfung der Beladung von Feuerwehrfahrzeu-
gen und der persönlichen Ausrüstung, soweit dies nicht in ande-
ren Lehrgängen vermittelt wird, sowie zur Durchführung einfacher 
Wartungs- und Pflegearbeiten an Feuerwehrfahrzeugen. 

Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 

Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 

 

3.9 Lehrgang „Atemschutzgerätewarte“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Truppführer“ und der erfolgreich ab-
geschlossene Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“. 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Wartung, Instandset-
zung, Pflege und Prüfung der Atemschutzgeräte.  

Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden.  

Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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4 Führungsausbildung 
 
 
 
 

4.4 Einführung 
in die Stabs-
arbeit 

35 h

 
4.6  
Leiter einer 
Feuerwehr 

35 h

 

   
   

 
4.3 Verbands-
führer 

35 h
  

   
   

 
4.2 Zugführer 

70 h   
   

 
4.5  
Führen im 
ABC-
Einsatz  

70 h 

 4.7 Ausbilder für 
Atemschutz-
geräteträger 

35 h

  4.7 Ausbil-
der für 
Trupp-
ausbildung 

35 h

  4.7 Ausbilder 
für Sprech-
funker 

35 h

 4.7 Ausbilder 
für Maschi-
nisten 

35 h 

        
4.1  
Gruppenführer 

70 h 
        

   
3.9 Atem-
schutzgeräte-
warte 

35 h 

  
3.8  
Gerätewarte  

35 h 

      

   

  
2.2 Truppführer 

35 h 
         

  
3.5  
ABC-
Einsatz 

70 h 

      
3.3  
Maschinisten 

35 h 

         
2.1.2  Truppmann Teil 2 

80 h 
         
3.2 Atemschutzgeräteträger  *) 

25 h    
         
3.1 Sprechfunker 

16 h 
         
2.1.1 Truppmann Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) 

70 h 

 
 Voraussetzungen 

*)Führungskräfte von Feuerwehren mit Atemschutzausrüstung sollen als Atemschutzgeräteträger ausgebildet sein 
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4.1 Lehrgang „Gruppenführer“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Truppführer“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen einer Gruppe, 
einer Staffel oder eines Trupps als selbstständige taktische Ein-
heit sowie zur Leitung von Einsätzen mit Einheiten bis zur Grup-
penstärke. 
Lehrgangsdauer: mindestens 70 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 

4.2 Lehrgang „Zugführer“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Gruppenführer“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen eines Zuges - 
einschließlich eines erweiterten Zuges - sowie zur Leitung von 
Einsätzen mit Einheiten bis zur Stärke eines erweiterten Zuges. 
Lehrgangsdauer: mindestens 70 Stunden.  
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
 

4.3 Lehrgang „Verbandsführer“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Zugführer“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen von Einheiten 
über dem erweiterten Zug (Führungsstufe C: Führen mit einer 
Führungsgruppe) sowie zur Leitung auch von Einsätzen mit Ein-
heiten verschiedener Aufgabenbereiche auf der Grundlage der 
Feuerwehr-Dienstvorschrift 100. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt.  
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4.4 Lehrgang „Einführung in die Stabsarbeit“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Verbandsführer“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbstständigen Füh-
rung eines Sachgebietes in einer stabsmäßig arbeitenden 
Einsatzleitung. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 

 

4.5 Lehrgang „Führen im ABC-Einsatz“ 
Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind der erfolgreich 
abgeschlossene Lehrgang „Gruppenführer“ - soweit nicht nach 
Landesrecht eine weitergehende Ausbildung erforderlich ist - und 
der erfolgreich abgeschlossene Lehrgang „ABC-Einsatz“. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum taktisch richtigen Ein-
satz der ABC-Ausrüstung und zum Führen entsprechend ausge-
bildeter taktischer Einheiten im ABC-Einsatz. 
Lehrgangsdauer: mindestens 70 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 

 

4.6 Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ 
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist die erfolgreiche 
Teilnahme am Lehrgang „Gruppenführer“, soweit nicht nach Lan-
desrecht eine weitergehende Ausbildung erforderlich ist. 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Leitung einer Feuer-
wehr in organisatorischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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4.7 Lehrgänge „Ausbilder in der Feuerwehr“ 
Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Ausbilder für die 
Truppausbildung“ ist der erfolgreich abgeschlossene Lehrgang 
„Gruppenführer“. Um die Ausbildung in der Ersten Hilfe eigenver-
antwortlich gestalten zu können, müssen die Ausbilder zusätzlich 
eine entsprechende rettungsdienstliche Qualifikation vorweisen 
können.  
Teilnehmer an den verschiedenen Ausbilderlehrgängen für die 
technischen Lehrgänge müssen zusätzlich zum Lehrgang „Grup-
penführer“ die dem jeweiligen Lehrgang entsprechende techni-
sche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Bei Ausbil-
dern für Maschinisten oder für Atemschutzgeräteträger zählen 
hierzu die erfolgreich abgeschlossenen Lehrgänge „Gerätewarte“ 
oder „Atemschutzgerätewarte“ oder, alternativ, ein verkürzter, 
fachspezifischer Lehrgang zum Erwerb der notwendigen Fach-
kunde.  
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Durchführung der auf 
Gemeinde- oder Kreisebene stattfindenden Lehrgänge. 
Lehrgangsdauer: mindestens 35 Stunden. 
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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5 Fortbildung 
 
Ziel der Fortbildung ist die Erhaltung der Qualifikation in der je-
weiligen Verwendung. 

Art, Dauer und Inhalte von Fortbildungsveranstaltungen werden 
länderspezifisch geregelt. 

Fortbildungsveranstaltungen werden in der Feuerwehr, gemein-
deübergreifend oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. 
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Teil II  Musterausbildungspläne 

 

1 Grundsätzliches 

In diesem Teil werden die Rahmenvorgaben aus dem Teil I aus-
gefüllt. Die zivilschutzbezogene Ausbildung ist mit einem * be-
sonders gekennzeichnet. 
Kernstück ist die Vorgabe von Lernzielen und Lernzielstufen (= 
LZS). Hierdurch werden eine gezielte Stoffauswahl, bezogen auf 
die künftige Verwendung oder Funktion der auszubildenden Feu-
erwehrangehörigen, ermöglicht und die Einheitlichkeit und Effi-
zienz der Ausbildung gefördert.  
Zur einfacheren Umsetzung dieser Feuerwehrdienstvorschrift hat 
es sich als zweckmäßig erwiesen, die in der Literatur beschrie-
benen Lernzielstufen zu den nachfolgenden vier zusammenzu-
fassen. 
Auch die Empfehlung von Unterrichtsmethoden trägt hierzu bei. 

 
1.1 Lernziele 
Lernziele beschreiben, welche zielgerichteten Verhaltensweisen 
und Leistungen Lehrgangsteilnehmer am Ende eines zeitlich be-
grenzten Ausbildungsabschnittes aufweisen müssen. Daraus 
lassen sich unter Berücksichtigung der angestrebten Funktion 
oder Tätigkeit die zu vermittelnden Inhalte festlegen und Ausbil-
dungsmethoden zuordnen.  
Es gilt der Grundsatz, dass die Ausbildung auf die tatsächlichen 
Erfordernisse des Feuerwehrdienstes abzustimmen, anschaulich 
und praxisbezogen durchzuführen und von für das Lernziel un-
wichtigem Beiwerk freizuhalten ist! 
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Lernziele lassen sich unterscheiden in: 
• Ausbildungsziel = Gesamtlernziel einer Aus- oder Fortbil- 

        dungsveranstaltung (z.B. eines  
        Lehrgangs) 

• Groblernziele  = Lernziele von Ausbildungseinheiten 
• Feinlernziele  = Lernziele einzelner Unterrichts- bzw.  

        Ausbildungsabschnitte  (Themenbereiche) 
In den nachfolgenden Musterausbildungsplänen sind Lernziele 
nur bis zur Ebene der Groblernziele beschrieben. Die weitere 
Differenzierung muss unter konsequenter Beachtung vorgenann-
ter Grundsätze hierauf ausgerichtet werden, wobei auch die An-
gabe der Lernzielstufen zu berücksichtigen ist. 
Lernziele werden weiterhin eingeteilt in: 
• Lernziele im Erkenntnisbereich 

Fragestellung: Was sollen die Teilnehmer wissen, verste-
hen, anwenden und beurteilen können? 

• Lernziele im Handlungsbereich 
Fragestellung: Welche praktischen Fertigkeiten sollen Teil-

nehmer erlangen, wie sollen sie handeln o-
der sich verhalten? 

• Lernziele im Gefühls-/ Wertebereich 
Fragestellung: Welche Einstellungen sollen die Teilnehmer 

erlangen? 
 

1.2 Lernzielstufen 
1.2.1 Lernzielstufen im Erkenntnisbereich 
Innerhalb vorgenannter Lernzielbereiche lassen sich jeweils  
4 Lernzielstufen wie folgt unterscheiden: 
Lernzielstufe 1 [LZS 1]:  Wissen, im Sinne von "nennen kön-

nen“ 
Lernzielstufe 2 [LZS 2]: Verstehen, im Sinne von "mit eigenen 

Worten beschreiben bzw. erklären 
können“ 
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Lernzielstufe 3 [LZS 3]: Anwenden, im Sinne von "das einmal 
Verstandene auf ähnliche Situationen 
übertragen können" 

Lernzielstufe 4 [LZS 4] Bewerten, im Sinne von "über neue 
Situationen den Wert von Material, Me-
thoden und Verfahren für bestimmte Si-
tuationen beurteilen können 

Zum Erreichen der jeweiligen Lernzielstufen sind nachfolgend 
genannte Unterrichtsmethoden erforderlich: 

LZS:  Ziel:  Unterrichtsmethode: Formulierungen: 
LZS 1 Wissen mindestens Lehrvortrag, 

bei ausreichender Zeit-
vorgabe auch Unter-
richtsgespräch 

• muss nennen 
können  

• muss wiederge-
ben können 

LZS 2 Verstehen Unterrichtsgespräch, 
Gruppen- und Partner-
arbeit 

• muss erklären 
können 

• muss beschreiben 
können 

LZS 3 Anwenden  Gruppenarbeit, Partner-
arbeit, Planübung, Rol-
lenspiel, Lehrübung,  

muss Gelerntes auf 
ähnliche Situationen 
übertragen und an-
wenden können  

LZS 4 Bewerten  Gruppenarbeit, Plan-
übung, Rollenspiel, Pro-
jektarbeit, Lehrprobe 

• muss Gelerntes 
beurteilen können 

• muss Maßnah-
men ableiten  
können 

 
1.2.2 Lernzielstufen im Handlungs- / Verhaltensbereich 
Wird durch die Ausbildung ein Lernziel im Bereich des Handelns 
und Verhaltens angestrebt, unterscheidet man ebenfalls 4 Lern-
zielstufen: 
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Lernzielstufe 1 [LZS 1]: Nachmachen, im Sinne von „Tätigkei-
ten, die durch den Ausbilder vorge-
macht werden, Handgriff für Handgriff 
nachmachen zu können“ (Es kann aber 
niemals Zweck einer Feuerwehrausbil-
dung sein, dass der Lehrgangsteilneh-
mer Tätigkeiten lediglich nachmachen 
kann!) 

Lernzielstufe 2 [LZS 2]: Selbstständiges Handeln, im Sinne 
von „in der Lage sein, Tätigkeiten 
selbstständig auszuführen“ 

Lernzielstufe 3 [LZS 3]: Präzision, im Sinne von, „befähigt sein, 
Tätigkeiten nicht nur selbstständig und 
richtig, sondern darüber hinaus zügig 
und exakt ausführen zu können“ 

Lernzielstufe 4 [LZS 4]: Automatisierung des Handelns, im 
Sinne von „Tätigkeiten in jeder Situation 
schnell, fehlerfrei und absolut sicher 
ausführen können“ 

Zum Erreichen der jeweiligen Lernzielstufen sind nachfolgend 
genannte Ausbildungsmethoden erforderlich: 

LZS: Ziel: Unterrichtsmethode: Formulierungen: 
LZS 1 Nach-

machen 
Praktische Unterweisung 
(PU Stufe 1+2*) 

muss Handlungen 
nachmachen können 

LZS 2 Selbst-
ständiges 
Handeln 

Praktische Unterweisung 
(PU Stufe 3*), Stations-
arbeit 

muss gesamt Hand-
lungsabläufe ohne 
Anweisungen durch-
führen oder anwen-
den können  

LZS 3 Präzision Praktische Unterweisung 
(PU Stufe 4*), Stations-
arbeit 

muss selbständig 
und fachlich richtig 
gesamte Handlungs-
abläufe durchführen 
und erklären können 

 
* Stufen der praktischen Unterweisung siehe Ziffer 1.3.8 
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LZS: Ziel: Unterrichtsmethode: Formulierungen: 
LZS 4 Automati-

sierung des 
Handelns 

Praktische Unterweisung 
(PU Stufe 4*), Stationsar-
beit, Einsatzübungen, 
Planübungen 

muss Handlungsab-
läufe in jeder Situa-
tion beherrschen 

 
* Stufen der praktischen Unterweisung siehe Ziffer 1.3.8 

 
1.2.3 Lernzielstufen im Gefühls- / Wertebereich 

Die Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr muss geprägt sein 
von der Achtung und Wertschätzung des Lebens, der Umwelt 
und von Sachwerten, dem vorbildhaften Verhalten und Auftreten 
insbesondere in Verbindung mit der Wahrnehmung hoheitlicher 
Aufgaben, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der Pflege der 
Gemeinschaft und dem verantwortungsvollen Umgang mit den 
anvertrauten Fahrzeugen und Geräten. 
Lernziele des Gefühls- / Wertebereichs sind nicht speziell aufge-
führt, da die innere Einstellung und Wertevorstellungen von Teil-
nehmern nicht an einzelne Ausbildungseinheiten geknüpft wer-
den können. Sie haben nur in ihrer Gesamtheit Auswirkungen auf 
die Teilnehmer und sind daher Bestandteil jeder Ausbildung. 
 
1.3 Formen der Unterrichtsorganisation und Unterrichts-

methoden 
1.3.1 Lehrvortrag 
Ein Lehrvortrag ist eine geplante, in sich abgeschlossene, münd-
liche Darstellung von Einzelfakten, Informationen, Zusammen-
hängen oder Problemdarstellungen durch einen Ausbilder. Hier-
bei ist eine Unterstützung durch geeignete Medien sinnvoll. Die 
Wirkung eines Lehrvortrages ist von der Anzahl der Zuhörer-
schaft unabhängig. Sie wird lediglich durch den organisatorischen 
Rahmen und die Räumlichkeiten bestimmt. 
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Auf Grund der großen Menge an Informationen, die innerhalb 
eines Lehrvortrages in kurzer Zeit vorgestellt wird und der damit 
verbundenen hohen Belastung der Zuhörenden, kann im Zu-
sammenhang mit dem Lehrvortrag lediglich von einer Darbietung 
beziehungsweise Vorstellung von Informationen gesprochen 
werden. Soll es dabei nicht bleiben, so muss zur weiteren Vertie-
fung und Festigung des Lehrstoffes jeder Lehrvortrag im weiteren 
Verlauf einer Ausbildungsmaßnahme durch die Möglichkeit einer 
intensiveren Auseinandersetzung mit den dargestellten Inhalten 
ergänzt werden. 
 

1.3.2 Unterrichtsgespräch 
Ein Unterrichtsgespräch ist eine geplante, von Medien begleitete 
Form des Unterrichts, bei der der Ausbilder durch gezielte Frage- 
und Aufgabenstellungen den am Unterricht Teilnehmenden die 
Möglichkeit eröffnet, zu eigenen Erkenntnissen und Einsichten zu 
gelangen. 
Der Erfolg eines Unterrichtsgesprächs hängt maßgeblich von der 
Gesprächsführung der Ausbilder und dem organisatorischen 
Rahmen, insbesondere von der Anzahl (höchstens 24) der am 
Unterricht Teilnehmenden ab. 
 

1.3.3 Partner-, Gruppen- und Stationsarbeit 
Unter Partner- beziehungsweise Gruppenarbeit versteht man 
eine Unterrichtssituation, in der der Ausbilder die Rolle eines Mo-
derators übernimmt. Die am Unterricht Teilnehmenden bearbei-
ten selbstständig zu zweit (Partnerarbeit) oder in kleinen Gruppen 
(drei bis maximal acht Gruppenmitglieder) die gestellten Aufga-
ben unter Zuhilfenahme von bereitgestellten Arbeitsunterlagen 
(Partner- und Gruppenarbeit) beziehungsweise Materialien und 
Geräten (Stationsarbeit). Hierbei ist sowohl eine arbeitsgleiche 
(jede Gruppe arbeitet an der gleichen Aufgabenstellung) als auch 
eine arbeitsteilige (unterschiedliche Aufgabenstellungen für die 
einzelnen Gruppen) Partner- und Gruppenarbeit beziehungswei-
se Stationsarbeit möglich. Wichtig bei allen Varianten dieser Un- 
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terrichtsmethoden ist das abschließende Plenum, bei dem die 
erarbeiteten Lösungen von den Gruppen vorgestellt und bespro-
chen werden. Hierbei ist es sinnvoll, die Anzahl von Gruppen auf 
maximal vier zu beschränken. 
 

1.3.4 Projektarbeit 
Im Gegensatz zur Partner- und Gruppenarbeit, bei der innerhalb 
eines einzelnen Unterrichts Aufgabenstellungen selbstständig 
bearbeitet werden, kennzeichnet die Projektarbeit eine Fächer 
übergreifende Aufgabenstellung, die über einen längeren Zeit-
raum (einen Tag oder mehrere Tage beziehungsweise Wochen), 
auch außerhalb des eigentlichen Unterrichts von einer Gruppe 
Lehrgangsteilnehmer eigenverantwortlich bearbeitet und gelöst 
werden muss. Die am Projekt Teilnehmenden sind in ihrer Ar-
beitsweise und Lösungsfindung frei. Die Ausbilder und die Ein-
richtungen der Ausbildungsstätte stehen den Teilnehmern am 
Projekt zur Verfügung, der Ausbilder greift jedoch während des 
Projektes nicht in die Arbeit der Gruppe ein. Ein Gesamtprojekt 
kann im weiteren Verlauf in mehrere kleinere Teilprojekte aufge-
gliedert werden. Jede Projektgruppe sollte nicht mehr als acht 
Teilnehmer haben. 
 
1.3.5 Rollenspiel 
Beim Rollenspiel werden Probleme oder problemhaltige Situatio-
nen von einer begrenzten Zahl an Personen in frei erfundenen 
Verhaltensweisen vorgetragen beziehungsweise dargestellt. Von 
Seiten der Ausbilder werden vor dem eigentlichen Rollenspiel 
sowohl die Situation als auch die Rollen (das heißt die jeweiligen 
Erwartungen, die an die Personen gestellt werden, die diese Rol-
len übernehmen) vorgegeben. Im Anschluss werden unter den 
am Unterricht Teilnehmenden die Rollen verteilt und an die nicht 
am Rollenspiel Beteiligten Beobachtungsaufträge erteilt. Wäh-
rend des eigentlichen Rollenspiels können Verhaltensweisen ge-
probt werden, die sonst nicht zum Verhaltensvorrat gehören. Das 
Rollenspiel dient insbesondere dazu, sowohl den Teilnehmenden  
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als auch den Beobachtenden Erfahrungen und Verständnis für 
die gemeinsame Arbeit oder die Arbeit mit Dritten zu vermitteln. 
Nach Abschluss des Rollenspiels erfolgt die Auswertung, das 
heißt ein Unterrichtsgespräch über die im Rollenspiel gefundene 
Lösung. 
Die Lehrgangsgruppe soll acht Teilnehmer je Ausbilder nicht  
übersteigen. 
 

1.3.6 Planübung 
Die Planübung ist eine besondere Form des Rollenspiels, bei der 
in der Regel nur eine Rolle (die des Einsatzleiters oder eines 
Einsatzabschnittsleiters) vergeben wird. Bei der Planübung wird 
einem oder mehreren am Unterricht Teilnehmenden ein vorher 
festgelegter praxisbezogener Fall vorgelegt, der ein Entschei-
dungsproblem enthält. Dieses Problem wird allein oder in ge-
meinsamer Arbeit analysiert und gelöst. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Planübung ist eine möglichst realistische Falldarstel-
lung aus der Sicht derjenigen, die die Rolle der Entscheidungs-
träger übernehmen. 
Die Lehrgangsgruppe soll acht Teilnehmer je Ausbilder nicht  
übersteigen. 
 

1.3.7 Lehrübung / Lehrprobe 
In der Lehrübung werden Lehranfänger gezielt in überschaubare 
unterrichtspraktische Situationen gestellt. Ziel einer Lehrübung 
muss sein, den Lehranfänger Aktions- und Interaktionszusam-
menhänge ihrer eigenen Unterrichtsplanung und -durchführung 
erfahrbar zu machen. Im Anschluss an die Lehrübung sollen ge-
meinsam Alternativen und Varianten für die zukünftige Lehrtätig-
keit erarbeitet und trainiert werden. Die Lehranfänger bereiten 
sich auf die Lehrübung schriftlich vor. 
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Zur Auswertung einer Lehrübung können neben den eigenen 
Reflexionen auch Beiträge von anderen, während der Lehrprobe 
anwesenden, Lehranfängern und Lehrkräften herangezogen 
werden. Darüber hinaus müssen die angefertigten Verlaufspläne 
Grundlage der Auseinandersetzung mit den gemachten Erfah-
rungen während einer Lehrübung sein. Videomitschnitte der 
Lehrübung unterstützen die Diskussion und die Selbstkritik. Der 
Zeitrahmen einer Lehrübung sollte etwa 20 Minuten betragen. Zu 
lange Lehrübungen beinhalten die Gefahr, dass die unterrichts-
praktische Situation in ihrer Gesamtheit insbesondere bei der 
Nachbesprechung zu unübersichtlich wird. Kürzere Lehrübungen 
ermöglichen in der Regel nur die Anwendung von ausbilderzent-
rierten Methoden und schränken ebenso den Einsatz von Medien 
unzulässig ein. Zum Ende der Ausbildung wird der Teilnehmer 
bei einer Lehrprobe beurteilt. 
Die Lehrgangsgruppe soll acht Teilnehmer je Ausbilder nicht  
übersteigen. 
 

1.3.8 Praktische Unterweisung 
Die im Bereich der Erwachsenenbildung am häufigsten ange-
wandte Methode bei der Vermittlung praktischer Unterrichtsinhal-
te ist die praktische Unterweisung. In der Literatur sind hierzu 
eine Reihe von Varianten zu finden. Sie lassen sich jedoch alle 
grundsätzlich auf vier (mehr oder weniger deutlich voneinander 
abgrenzbare) Stufen zurückführen: 1. Stufe: Motivation, Orientie-
rung; 2. Stufe: Vormachen (lassen); 3. Stufe: Nachmachen; 4. 
Stufe: Üben (bis hin zum Üben von Techniken unter erschwerten 
Praxisbedingungen). Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg 
dieser Methode sind möglichst kleine Gruppen, keine Vermittlung 
unnötigen Beiwerks und die Rolle des Ausbilders als Vermittler 
zwischen den am Unterricht Teilnehmenden und dem Unter-
richtsinhalt. 
Die Lehrgangsgruppe soll acht Teilnehmer je Ausbilder nicht  
übersteigen. 
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1.3.9 Einsatzübung 
 
In Einsatzübungen sollen von den Teilnehmern die erlernten 
Techniken unter möglichst realistischen Bedingungen eingesetzt 
werden. Hierbei gilt es, den am Unterricht Teilnehmenden die 
Möglichkeit zu eröffnen, ihre (vermeintlich) bereits beherrschten 
Einzeltechniken im Zusammenspiel mit anderen umzusetzen. 
Dabei stehen weniger die mit Hilfe der praktischen Unterweisung 
erworbenen Einzeltechniken im Vordergrund als die gemeinsame 
Arbeit am Problem und die Wahrnehmung von festgelegten un-
terschiedlichen Funktionen, die erst in ihrer Gesamtheit den 
Einsatzerfolg ermöglichen. 
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2 Truppausbildung 
 
2.1  Truppmannausbildung 
2.1.1 Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildung) 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Übernahme von grundlegenden Tä-
tigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz in Truppmannfunktion unter Anlei-
tung. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 1 

• Stundenplan  

• Lernziele  

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 
 

• Abschlussgespräch  

Unterrichts-
gespräch 

• Aufgaben der  
Feuerwehr 

1 

• Träger der  
Feuerwehr 

1 

• Arten der  
Feuerwehr 

1 

• Funktionsträger 2 

• Verpflichtung nach 
Verpflichtungs-
gesetz 

1 

• Rechte und  
Pflichten 

2 

• Pflichten der  
Bevölkerung 

1 

• §§ 35 und 38 StVO 1 

Rechts-
grundlagen 

2+1* 
 

• die grundlegenden 
gesetzlichen Re-
gelungen des 
Brand- und Zivil-
schutzes soweit 
diese für ihre Funk-
tion als Truppmann 
auf Gemeinde-
ebene erforderlich 
sind; 

• die wichtigsten 
Bestimmungen des 
Straßenverkehrs-
rechts 

 
wiedergeben oder 
erklären können. 

• Aufgaben, Organi-
sation und Einrich-
tungen des Zivil-
schutzes* 

1 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Brennen und 
Löschen 

2 die Zusammenhänge 
zwischen den 
Verbrennungsvoraus-
setzungen und den 
Löschwirkungen der 
Löschmittel in Grund-
zügen erklären  
können. 

• Verbrennungs-
voraussetzungen 

• Verbrennungs-
vorgang (Oxidation)

• Verbrennungs-
produkte (Atem- 
gifte) 

• Brandklassen 
• Hauptlöschwirkun-

gen (Kühlen, 
Ersticken 

• Löschmittel 

2 Unterrichts-
gespräch 
(Versuche!) 

Fahrzeugkunde 2 wissen, wie und nach 
welchen Kriterien 
Feuerwehrfahrzeuge 
eingeteilt werden und 
die wichtigsten Lösch-
fahrzeugarten sowie 
die Hauptbestandteile 
der Beladung wieder-
geben können. 

• Grundlagen der  
Feuerwehrfahr-
zeugnormung 

• Einteilung der 
Feuerwehr- 
fahrzeuge 

• Begriffs-
bestimmungen 

• Erkennungsmerk-
male 

• Beladung 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

Gerätekunde: 
Persönliche  
Ausrüstung 

1 wiedergeben können, 
welche Teile der 
persönlichen Ausrüs-
tung für Grundtätig-
keiten im Bereich der 
Brandbekämpfung 
und Technischen 
Hilfeleistung jeweils 
erforderlich sind, 
welche Schutzwir-
kung diese Ausrüs-
tungsteile haben und 
erklären können, 
worauf beim Anlegen 
und Tragen beson-
ders zu achten ist. 

• Mindestausrüstung
• Ergänzende  

Ausrüstung 
• Anlegen der  

Ausrüstung 

1 
 

1 
 

2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Gerätekunde: 
Löschgeräte,  
Schläuche, 
Armaturen 

4 Löschgeräte, Schläu-
che und Armaturen 
richtig benennen, 
deren Verwendungs-
zwecke wiedergeben 
und diese selbststän-
dig handhaben  
können. 

• Übersicht 
• Begriffs-

bestimmungen 
• Handhabung 

1 
1 
2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• FwDV 10 1 
• Tragbare Leitern 1 
• Feuerwehrleinen 1 
• Sprungrettungsge-

räte 
1 

• Gerätesatz Ab-
sturzsicherung 

1 

• Handhabung 2 

Gerätekunde: 
Rettungsgeräte 

4 die auf Löschfahrzeu-
gen mitgeführten 
Rettungsgeräte richtig 
benennen und selbst-
ständig handhaben 
können. 

• Knoten und Stiche 2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Gerät zum Anhe-
ben und Bewegen 
von Lasten 

1 

• Trenngerät 1 

Gerätekunde: 
Geräte für die 
einfache Techni-
sche Hilfeleis-
tung 

2 die auf Löschfahrzeu-
gen für die Techni-
sche Hilfeleistung 
mitgeführten Geräte 
richtig benennen und 
selbstständig hand-
haben können. 

• Handhabung 2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Verkehrssiche-
rungsgerät 

1 

• Beleuchtungsgerät 1 

Gerätekunde: 
Sonstige Geräte 

2 die auf Löschfahrzeu-
gen mitgeführten 
sonstigen Geräte 
richtig benennen und 
selbstständig hand-
haben können. 

• Handhabung 2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Einsatz von Ret-
tungsgeräte 

2 Rettung 4+1* Grundtätigkeiten zur 
Befreiung von Perso-
nen aus lebensbe-
drohenden Zwangs-
lagen und beim In-
Sicherheit-Bringen 
von Personen - auch 
im Zivilschutz - 
selbstständig durch-
führen können. 

• Besondere Ret-
tungsmaßnahmen 
im Rahmen des 
Zivilschutzes 

2 

Einsatz-
übungen 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Überprüfung der 
Vitalfunktionen 

2 

• Reanimation 2 
• Transport und 

Lagerung von Ver-
letzten 

2 

Lebensrettende  
Sofortmaßnah-
men (Erste-Hilfe) 

16 Lebensrettende 
Sofortmaßnahmen im 
Rahmen der Ersten - 
Hilfe selbstständig 
leisten können. 
 
Diese Ausbildung soll 
unter Berücksichti-
gung feuerwehrspezi-
fischer Belange auch 
von Rettungsdienst-
organisationen 
durchgeführt werden! 

• Erstversorgung von 
Verletzungen 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

Löscheinsatz 16 die Aufgabenteilung 
innerhalb einer Grup-
pe / Staffel beim 
Löscheinsatz erklären 
und alle Grundtätig-
keiten der Trupps und 
des Melders auf 
Befehl / Kommando 
selbstständig ausfüh-
ren können. 

Aufgabenverteilung 
innerhalb der Staffel 
und der Gruppe beim 
Löscheinsatz 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Einsatz-
übungen 

Technische 
Hilfeleistung 

5 die Aufgabenteilung 
innerhalb einer Grup-
pe / Staffel beim 
Technischen Hilfeleis-
tungseinsatz erklären 
und alle Grundtätig-
keiten der Trupps und 
des Melders auf 
Befehl selbstständig 
ausführen können. 

Aufgabenverteilung 
innerhalb der Staffel 
und der Gruppe beim 
Technische Hilfeleis-
tungseinsatz 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Einsatz-
übungen 

• allgemeine Gefah-
ren im Einsatz 

2 

• Gefahren der 
Einsatzstelle 

2 

• Einsatzgrundsätze 2 
• richtiges Verhalten 2 

Verhalten bei 
Gefahr 

3+1* die Gefahren der 
Einsatzstellen wie-
dergeben können und 
sich an Einsatzstellen 
unter Beachtung der 
bestehenden oder 
vermuteten Gefahren 
richtig verhalten 
können. 

• besondere Gefah-
ren im Zivilschutz 

1 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Grundlagen des 
Unfallversiche-
rungsschutzes 
(SGB) 

1 

• Voraussetzungen 
für Unfallversiche-
rungsschutz 

2 

• Umfang des Versi-
cherungsschutzes 

2 

Unfall-
versicherung 

1 den Umfang des 
Unfallversicherungs-
schutzes für Feuer-
wehrangehörige und 
die Voraussetzungen 
hierfür wiedergeben 
können und erklären 
können, wie sie sich 
bei Schadenseintritt 
verhalten müssen. • Verhalten im Scha-

densfall 
2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

70 einschließlich 3 Stun-
den zivilschutzbezo-
gene Ausbildung 

   

 
 
2.1.2 Truppmannausbildung Teil 2 
Ziel der Truppmannausbildung Teil 2 ist der Einsatz im Lösch- und Hilfeleis-
tungseinsatz in Truppmannfunktion sowie die Vermittlung standortbezogener 
Kenntnisse. 

Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• örtliche Regelun-
gen der Feuerwehr

1 

• Funktionsträger 1 
• Geschäfts-

verteilung 
1 

Rechts-
grundlagen 

3 die wesentlichen 
standortbezogenen 
Vorschriften und 
Regelungen über die 
Organisation der 
Feuerwehr und den 
Dienstbetrieb wieder-
geben können. 

• Rechte / Pflichten 
der Feuerwehr-
angehörigen 

2 

Lehrvortrag /  
Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Aufgabenbereiche, 
Organisationen und 
Einrichtungen des 
Zivilschutzes 

• Mitwirkung als 
Helfer im Rahmen 
der Einheiten oder 
Einrichtungen ge-
mäß Zivilschutzge-
setz (ZSG) 

• Einheiten der 
Bundesanstalt 
Technisches Hilfs-
werk (THW) 

Grundlagen des 
Zivil- und  
Katastrophen-
schutzes* 

3* • die Rechtsgrundla-
gen des Zivilschut-
zes wiedergeben 
können. 

• die Ergänzung des 
Katastrophen-
schutzes in den 
Aufgabenbereichen 
Brandschutz, ABC-
Schutz, Sanitäts-
wesen und Betreu-
ung wiedergeben 
können. 

• die völkerrechtliche 
Stellung der Einhei-
ten und Einrichtun-
gen des Katastro-
phenschutzes im 
Verteidigungsfall 
wiedergeben  
können. 

• IV. Genfer Abkom-
men / Zusatz-
protokoll 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Gefahren 
• Kennzeichnungen 

ABC-
Gefahrstoffe 

4 die in der Trupp-
mannausbildung  
Teil 1 in der Ausbil-
dungseinheit „Gefah-
ren der Einsatzstelle“ 
erworbenen Kennt-
nisse einsatzpraxis-
bezogen vertiefen 
und selbstständig 
anwenden können. 

• Verhalten im  
Einsatz 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Einsatzübun-
gen / Objekt-
begehung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Wirkung von kon-
ventionellen und 
ABC-Waffen 

• Schutzmaßnahmen 
gegen die beson-
deren Gefahren 
und Schäden im 
Zivilschutz 

Besondere Ge-
fahren im Zivil-
schutz, Kampf-
mittel* 

7* die besonderen Ge-
fahren und Schäden 
im Zivilschutz wieder-
geben, Schutzmaß-
nahmen durchführen 
und die ABC-Schutz- 
und Selbsthilfeaus-
stattung sachgerecht 
anwenden können. • Möglichkeiten der 

behelfsmäßigen 
Dekontamination 
von Personen und 
Geräten 

2 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• DL 
• RW / GW 
• LF 16-TS 

Sonder-
fahrzeuge 

3+2* eine Fahrzeugeinwei-
sung für in der jewei-
ligen Gemeinde 
vorgehaltene Sonder-
fahrzeuge sowie 
Fahrzeuge der ergän-
zenden Ausstattung 
erhalten. 

• SW 2000-Tr 

2 Praktische 
Unterweisung 
/ Einsatz-
übungen 

• Einsatzübungen 
Menschenrettung 

• Selbstretten 

Rettung 12 die in der Trupp-
mannausbildung  
Teil 1 erworbenen 
Fertigkeiten selbst-
ständig und fachlich 
richtig anwenden 
können. 

• Sichern gegen 
Absturz 

3 Praktische 
Unterweisung 
/ Einsatz-
übungen 

Löscheinsatz 18 die in der Trupp-
mannausbildung  
Teil 1 erworbenen 
Fertigkeiten selbst-
ständig und fachlich 
richtig anwenden 
können. 

FwDV 3 und 4 3 Praktische 
Unterweisung 
/ Einsatz-
übungen 

• Bewegen von 
Lasten 

• Trennen 
• Ausleuchten von 

Einsatzstellen 

Technische 
Hilfeleistung 

10 die in der Trupp-
mannausbildung  
Teil 1 erworbenen 
Fertigkeiten selbst-
ständig und fachlich 
richtig anwenden 
können. • Einsatzstellen-

sicherung 

3 Praktische 
Unterweisung 
/ Einsatz-
übungen 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Lebensrettende 
Sofortmaßnah-
men (Erste Hilfe) 

4 die in der Ersthelfer-
ausbildung erworbe-
nen Kenntnisse fach-
lich richtig und selbst-
ständig anwenden 
können. 

Sofortmaßnahmen 3 Praktische 
Unterweisung 

• physische Belas-
tungsfaktoren 

2 Physische und 
psychische 
Belastung* 

3* die Besonderheiten 
der physischen und 
psychischen Belas-
tung wiedergeben 
können und entspre-
chend handeln  
können. 

• psychische Belas-
tungsfaktoren 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Rollenspiel 

Rettungsmaßnahmen
• in Flächenbrand-

gebieten 
• aus Schutzräumen 

bei starker Wärme-
strahlung 

• aus teilzerstörten 
Gebäuden 

Rettungsmaß-
nahmen im 
Zivilschutz* 

2* die besonderen Ret-
tungsmaßnahmen im 
Zivilschutz wiederge-
ben können. 

• einsatztaktische 
Grundsätze 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Einsatz-
übungen 

Hygiene* 1* die Grundsätze der 
Hygiene bei Einsät-
zen wiedergeben und 
danach handeln 
können. 

Hygiene im Einsatz 2 Unterrichts-
gespräch 

Wasser-
förderung* 

2* bei der Wasserförde-
rung über lange 
Wegstrecken in 
Truppmannfunktion 
selbstständig mitwir-
ken können. 

Besonderheiten beim 
Aufbau von Wasser-
förderstrecken u.a. 
Schlauchüber-
führungen 

2 Einsatz-
übungen 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Begehung von 
• Industrie-, Gewer-

bebetrieben; 
• Versammlungs-

stätten; 
• Geschäfts- und 

Warenhäusern; 
• Objekte mit beson-

deren Einsatzer-
schwernissen; 

Objektkunde 5 Besonderheiten von 
gefährdeten oder 
gefährlichen Objekten 
im Ausrückebereich 
wiedergeben und sich 
ihrer Funktion ent-
sprechend verhalten 
können. 

unter feuerwehrtech-
nischen und -
taktischen Gesichts-
punkten sowie einer 
Brandsicherheits-
wache 

2 Objektbegehu
ngen / 
Einsatz-
übungen am 
Objekt 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

80 einschließlich 20 
Stunden zivilschutz-
bezogene Ausbildung

   

 
 
2.2  Lehrgang „Truppführer“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen eines Trupps nach Auftrag 
innerhalb der Gruppe oder Staffel. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Gliederung und 
Ausstattung der 
Feuerwehren 

• Aufgaben / Aufga-
benverteilung auf 
Gemeinde-, Kreis- 
und Landesebene 

Rechts-
grundlagen 

2 die wesentlichen 
Regelungen zur 
Organisation des 
Brandschutzes auf 
übergemeindlicher 
Ebene und die grund-
legenden Laufbahn-
regelungen im Be-
reich der Feuerwehr 
wiedergeben können.

• Dienstgrad-/ Lauf-
bahnverordnungen

1 Unterrichts-
gespräch 

• Löschmittel-
eigenschaften 

• Löschwirkungen 

Brennen und 
Löschen 

3 die Haupt- und Ne-
benlöschwirkungen 
der Löschmittel Was-
ser, Schaum, Pulver 
und CO2 und die 
jeweiligen Löschre-
geln erklären können.

• Richtiger Einsatz 
von Löschmitteln 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Einteilung der 
Feuerwehrfahrzeu-
ge (Übersicht) 

1 

• Einsatzbereiche 1 

Fahrzeugkunde 2 • die Typeinteilung, 
Einsatzmöglichkei-
ten und die Bela-
dung von Hubret-
tungsfahrzeugen 
(DL / DLK), Rüst-
wagen und 
Schlauchwagen 
wiedergeben 
 können. 

• die sonstigen 
Feuerwehrfahrzeu-
ge nach DIN 14 
502 T1 wiederge-
ben können. 

• wesentliche feuer-
wehrtechnische 
Beladung 

1 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Allgemeine Gefah-
ren der Einsatz-
stelle 

2 Verhalten bei  
Gefahren 

5 erklären können, 
welche Gefahren an 
Einsatzstellen auftre-
ten können und Mög-
lichkeiten der Gefah-
renabwehr oder 
Gefahrenbegrenzung 
auf Truppführerebene 
anwenden können. 

• Aufgaben und 
Verantwortung des 
Truppführers 

3 

Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Taktische Vorge-
hensweisen 
- Angriff 
- Verteidigung 
- Sicherung 

• Gebäudebrände 
• Fahrzeugbrände 
• Flüssigkeitsbrände 
• Wasserförderung 

Löscheinsatz 10 Einsatzbefehle im 
Löscheinsatz bei 
unterschiedlichen 
Einsatzobjekten und 
Einsatzlagen in 
Truppführerfunktion 
selbstständig und 
fachlich richtig aus-
führen können. 

• Aufgabenverteilung 
in der Staffel und 
Gruppe 

2 Einsatz-
übungen 

• Begriffsdefinitionen
• Besonderheiten 

des TH-Einsatzes 
• Einsatzgrundsätze 

Technische  
Hilfeleistung 

7 Einsatzbefehle im 
Technische Hilfeleis-
tungseinsatz bei 
unterschiedlichen 
Einsatzobjekten und 
Einsatzlagen in 
Truppführerfunktion 
selbstständig und 
fachlich richtig aus-
führen können. 

• Aufgabenverteilung 
in der Staffel und 
Gruppe 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Einsatz-
übungen 

• Kennzeichnungen 
im Transport-
bereich 

2 

• Kennzeichnungen 
im ortsfesten  
Bereich 

2 

• Maßnahmen-
gruppen 

1 

• Gefahrstoff-
eigenschaften 
(Grundlagen!) 

1 

ABC-
Gefahrstoffe 

2 wiedergeben können, 
welche grundlegen-
den Gefährdungen 
sich aus entspre-
chenden Kennzeich-
nungen ableiten 
lassen und wie sich 
vorgehende Trupps 
beim Erkennen sol-
cher Gefahren verhal-
ten sollen. 

• Besonderheiten 
des ABC – Einsat-
zes und Verhalten 
im Einsatz 

2 

Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Dienstablauf Brandsicher-
heitswachdienst 

1 die allgemeinen 
Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der 
Sicherheitsposten 
beim Brandsicher-
heitswachdienst 
erklären können. 

• Aufgaben, Zustän-
digkeiten 

2 Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     
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3 Technische Ausbildung 
 
3.1  Lehrgang „Sprechfunker“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Übermitteln von Nachrichten mit 
Sprechfunkgeräten im Feuerwehrdienst. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Zuständigkeiten 1 
• Voraussetzungen 

zur Teilnahme am 
BOS-Sprechfunk 

1 

• Vorrangstufen 2 
• Funkverkehrskreis 2 
• Funkrufnahmen-

systematik 
2 

Rechtliche 
Grundlagen 

1 die für sie bedeutsa-
men Regelungen aus 
den gesetzlichen 
Bestimmungen über 
den BOS-Sprechfunk 
wiedergeben oder 
erklären können. 

• Verschwiegen-
heitsverpflichtung 

2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Ausbreitungseigen-
schaften von Funk-
wellen 

• Reichweiten 
• Bandbereiche 
• Betriebskanäle 
• Verkehrsarten/ 

Verkehrsformen 
• Relaisbetrieb 

Physikalisch-
technische 
Grundlagen 

2 die anwendungsbe-
zogenen physikalisch 
technischen Grundla-
gen des BOS-
Sprechfunks erklären 
können. 

• Gleichwellenfunk 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Verkehrs-
abwicklung 

• Verwendung von 
Betriebsunterlagen

Sprechfunk-
betrieb 

9 Funkgespräche 
selbstständig und den 
Vorschriften entspre-
chend führen können.

• Handhabung der 
Geräte 

2 Einsatz-
übungen 

• Koordinatensystem 
(UTM/WGS) 

• Ortsbestimmungen
• Ortsangaben 

Kartenkunde 1 die bei der Feuerwehr 
verwendeten Karten 
selbstständig einset-
zen können. 

• Übermittlung von 
Koordinaten 

2 Praktische 
Unterweisung 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

16     

 
 
3.2  Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• innere und äußere 
Atmung 

• Luftverbrauch des 
Menschen 

• Atemkrisen / Atem-
technik / Totraum 

• Atemschutztaug-
lichkeit, Einschrän-
kung der Atem-
schutztauglichkeit 

Grundlagen der -
Atmung, 
Atemschutz-
tauglichkeit 

2 die physiologischen 
Auswirkungen von 
Atemgiften sowie des 
Tragens von Atem-
schutzgeräten und 
Schutzkleidung auf 
den menschlichen 
Körper erklären  
können. 

• Belastungen auf 
den Träger durch 
Atemschutzgerät 
und  (wärmeisolie-
rende) Schutz-
kleidung. 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Definition Atemgifte
• Atemgift-

eigenschaften 

Atemgifte 1 die Gefährdung durch 
Atemgifte in Abhän-
gigkeit von deren 
spezifischen Eigen-
schaften erklären 
können. 

• Atemgiftgruppen 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Verantwortlichkei-
ten des Atem-
schutzgeräte-
trägers 

• Atemschutz-
einsatzgrundsätze 

• Orientierung, Ab-
suchen und Kenn-
zeichnen von 
Räumen 

Atemschutz-
einsatz-
grundsätze 

3 die besonderen An-
forderungen und 
Verantwortlichkeiten, 
die an Atemschutzge-
räteträger gestellt 
werden wiedergeben 
und die besonderen 
Einsatzgrundsätze für 
den Atemschutzein-
satz erklären können.

• Verhalten in Not-
situationen 

2 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Atemanschlüsse 2 
• Atemfilter 2 
• Brandfluchthauben 2 
• Isoliergeräte 

(Pressluftatmer) 
2 

• Einweisung in die 
Handhabung von 
Atemschutzgeräten

2 

• Arbeiten mit zu-
nehmender  
Belastung 

3 

Atemschutz-
geräteeinsatz 

16 • die Schutzwirkung 
der Atemschutzge-
räte sowie deren 
Aufbau, Funktion 
und Einsatzgren-
zen erklären  
können. 

• Atemschutzgeräte 
auch unter 
Einsatzbedingun-
gen selbstständig 
und fachlich richtig 
handhaben und 
einsetzten können.

• Arbeiten unter 
Einsatz-
bedingungen 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 
/ Einsatz-
übungen 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

25     

 
Bemerkung: Die Vorgaben der FwDV 7 sind zu beachten. 
 
 

3.3  Lehrgang „Maschinisten“ 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Bedienen maschinell angetriebener 
Einrichtungen - mit Ausnahme von maschinellen Zugeinrichtungen - und sonsti-
ger auf Löschfahrzeugen mitgeführten Geräte sowie die Vermittlung von Kennt-
nissen und richtiger Verhaltensweisen, die für die Durchführung von Einsatz-
fahrten unter Inanspruchnahme von Sonderrechten erforderlich sind. 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Aufgaben und 
Zuständigkeiten im 
Einsatz 

2 Aufgaben-
bereiche 

2 die Aufgabenbereiche 
und Zuständigkeiten 
des Maschinisten 
erklären können. • Sonstige Aufgaben 

und Zuständig-
keiten 

2 

Unterrichts-
gespräch 

• allgemeine Be-
triebserlaubnis 

• zulässige Gewichte
• Leistung 
• Antriebsart 
• Kraftstoffvorrat 
• Abmessungen 

Löschfahrzeuge 1 die wesentlichen, für 
ihre Funktion bedeut-
samen Unterschiede 
der Löschfahrzeuge 
und der feuerwehr-
technischen Beladung 
wiedergeben können.

• Beladung (Feuer-
löschkreiselpumpe, 
Löschmittel, kraft-
betriebene Geräte)

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Übersicht 
Pumpenarten 

1 

• Einteilung der 
Feuerlöschkreisel-
pumpen 

1 

• Aufbau und Funkti-
on von Feuerlösch-
kreiselpumpen 

2 

• Betriebszustände 2 
• Pumpenbetriebs-

prüfungen 
2 

• Pflege und  
Wartung 

2 

• Störungs-
beseitigung 

2 

Feuerlösch-
kreiselpumpen 

15 die für ihren Zustän-
digkeitsbereich erfor-
derlichen technischen 
Grundlagen über den 
Aufbau und die Funk-
tion von Feuerlösch-
kreiselpumpen erklä-
ren und diese richtig 
bedienen können. 

• Hydranten-, Tank- 
und Saugbetrieb 

2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Einflussgrößen für 
den Pumpenaus-
gangsdruck 

2 

• Förderstrecken 
• offene und ge-

schlossene Schalt-
reihe 

2 

Wasser-
förderung 

4 die für die Wasserför-
derung mit Feuer-
löschkreiselpumpen 
erforderlichen techni-
schen und physikali-
schen Grundlagen 
erklären und die 
Pumpen an unter-
schiedlichen Lösch-
wasserentnahmestel-
len auch bei der 
Löschwasserförde-
rung über lange 
Förderstrecken richtig 
bedienen können. 

• Störungs-
beseitigung 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Motorenarten, 
Funktionsprinzipien

1 

• Verwendungs-
bereiche 

1 

• Störungs-
beseitigung 

2 

Motorenkunde 2 die für die Bedienung 
und Beseitigung 
kleinerer Betriebsstö-
rungen erforderlichen 
technischen Grundla-
gen über Motorenar-
ten und deren Funkti-
onsweisen erklären 
können. 

• Pflege und  
Wartung 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Tragkraftspritzen 2 
• tragbare Strom-

erzeuger 
2 

• Motorsägen 2 
• Trennschleifgeräte 2 
• Lüftungsgeräte 2 
• Tauchpumpen 2 

Kraftbetriebene 
und sonstige 
Geräte 

6 die für die Bedienung 
und Beseitigung 
kleinerer Betriebsstö-
rungen erforderlichen 
technischen Grundla-
gen über kraftbetrie-
bene und sonstige 
Geräte und deren 
Funktionsweisen 
erklären können. 

• Wasserstrahlpum-
pen, Turbotauch-
pumpen 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) 
Geltungsbereich 
und Grundsätze 

2 

• Sonderrechte 2 

Rechts-
grundlagen 

2 die Vorgaben aus 
dem Straßenver-
kehrsrecht, insbeson-
dere hinsichtlich des 
Führens von Einsatz-
fahrzeugen, erklären 
und die ihren Zustän-
digkeitsbereich betref-
fenden Unfallverhü-
tungsvorschriften 
wiedergeben können.

• Fahren im Verband 
/ Kolonnenfahrten 

2 

Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     

 
 
3.4  Lehrgang „Technische Hilfeleistung“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur verletztenorientierten Rettung, zur 
richtigen Handhabung der Ausrüstung und zur Bedienung der Geräte für techni-
sche Hilfeleistungen auch größeren Umfanges. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Aufgaben der 
Feuerwehr 

1 die sich aus den 
Rechtsvorschriften für 
den Bereich Techni-
sche Hilfeleistung 
ergebende Zustän-
digkeiten und Aufga-
benbegrenzung 
wiedergeben können.

Umfang des gesetzli-
chen Einsatzauftra-
ges (Sofort-, Folge-
maßnahmen) 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Hebelgesetze 3 
• feste und lose Rolle 3 
• Flaschenzugprinzip 3 
• Anschlagmittel und 

Neigungswinkel 
3 

• Reibung,  
Reibungsarten 

3 

• Festpunkte 3 
• schiefe Ebene 3 

Physikalische 
Grundlagen 

3 die für den zweckmä-
ßigen Einsatz feuer-
wehrtechnischer 
Ausrüstung für die 
Technische Hilfeleis-
tung notwendigen 
physikalischen 
Grundlagen erklären 
und diese in der 
Praxis richtig anwen-
den können. • physikalische 

Grundlagen der 
Hydraulik, Pneu-
matik 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Gefahren 1 
• Einsatz-

maßnahmen 
2 

Hoch- und Tief-
bauunfälle 

2 die Besonderheiten 
von Technischen 
Hilfeleistungs-
Einsätzen bei Hoch- 
und Tiefbauunfällen 
wiedergeben sowie 
die Einsatzmittel und 
–maßnahmen erklä-
ren können. 

• Einsatzmittel 2 

Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Inhalte gelten für alle 
nachfolgend genann-
ten Geräte! 
• Bauteile/ Zubehör/ 

Sicherheits-
einrichtungen 

• Inbetriebnahme / 
Sicherheits-
vorkehrungen 

• Handhabung unter 
besonderer Be-
rücksichtigung der 
UVV 

Geräte für die 
Technische 
Hilfeleistung: 

• Einsatzmöglichkei-
ten und –grenzen 

Stationsarbeit 

• Motorsäge 
• Brennschneidgerät

• Trenngeräte 

• Trennschleifer 

Stationsarbeit 

• Auf- und Abseilge-
räte 

• Rettungs-
geräte 

• Gerätesatz Ab-
sturzsicherung 

Stationsarbeit 

• Schneidgerät 
• Spreizer 

• Hydraulische 
Rettungs-
geräte • Rettungszylinder 

Stationsarbeit 

• direkter Zug 
• Einsatz loser und 

fester Rollen 

• Mehrzweck-
züge 

• Festpunkte 

Stationsarbeit 

• Hydraulische He-
bezeuge 

• Hebegeräte 

• Luftheber 

Stationsarbeit 

• Rettungsboot 
• Eisschlitten 

• Geräte für 
Technische 
Hilfeleistun-
gen auf oder 
an Gewässern 

24 Geräte für die Tech-
nische Hilfeleistung 
selbstständig und 
fachlich richtig einset-
zen können. 

• Tauchpumpensatz 

3 

Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Senkrecht-, 
Schräg- und Hori-
zontalabstützungen

• Abstützungen   

• Grabenverbau 

 Stationsarbeit 

• Verkehrssiche-
rungs- und Be-
leuchtungsgerät 

3 Verkehrssiche-
rungs- und Be-
leuchtungsgerät 

2 • Einsatzstellen im 
öffentlichen Ver-
kehrsraum fachlich 
richtig und selbst-
ständig absichern 
können. 

• Einsatzstellen 
selbstständig und 
fachlich richtig aus-
leuchten können. 

• Stromerzeuger  

Stationsarbeit 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     

 

 

3.5  Lehrgang „ABC-Einsatz“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Handhabung der Sonderausrüstung 
einschließlich der Schutzkleidung. 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Aufgaben und 
Einsatzmöglichkei-
ten der ABC-
Fahrzeuge 

• Grundsätze der 
Zusammenarbeit 
der taktischen 
ABC-Einheiten bei 
unterschiedlichen 
Gefahrenlagen 

Einsatzlehre 2* die Möglichkeiten der 
ABC-Gefahrenabwehr 
und das Zusammen-
wirken der verschie-
denen taktischen 
Einheiten im ABC-
Einsatz beschreiben 
können. 

• Aufgabenbereiche 
des Katastrophen-
schutzes 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Kennzeichnungs-
möglichkeiten von 
ABC-Gefahrstoffen 
nach Gefährlich-
keitsmerkmalen 
entsprechend 
- Chemikalien- 
 gesetz 
- Atomgesetz 
- Gentechnikgesetz
- Transport- 
 vorschriften 
- Gefahrstoff- 
 verordnung 
- Strahlenschutz- 
 verordnung 
- Biostoff- 
 verordnung 

Kennzeichnung 
von ABC-
Gefahrstoffen 

4 die Einteilung von 
ABC-Gefahrstoffen 
wiedergeben und 
Gefahrstoff-, Gefahr-
gut- und sonstige 
Kennzeichnungen 
erkennen und eindeu-
tig beschreiben  
können. 

• anderen Vorschrif-
ten/ Richtlinien im 
ortsfesten Bereich 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Gefahrstoffklassen, 
spezifische Gefah-
ren und Eigen-
schutzmaßnahmen

• Einteilung von 
ABC-Gefahrstoffen 
in Maßnahmen-
gruppen 

Stoffbezogene 
Gefahren und 
Schutz-
maßnahmen 

8 wesentliche, gefahr-
stoffspezifische Wir-
kungen, Eigen-
schutzmaßnahmen 
und Soforthilfemaß-
nahmen bei Schad-
stoffeinwirkung erklä-
ren und selbstständig 
notfallmäßige Dekon-
taminationsmaßnah-
men durchführen 
können. 

• Erste Hilfe Maß-
nahmen 

2 Unterrichts-
gespräch 

• z.B. ERI-Cards 
• Transportpapiere 

Informations-
möglichkeiten 

1 für den Ersteinsatz 
wichtige Informati-
onsquellen nennen 
und diesen die erfor-
derlichen Informatio-
nen gezielt entneh-
men können. 

• Handbücher 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Aufgabenverteilung
• Allgemeine  

Maßnahmen 
- Lagefeststellung
- Absperr- und  
 Sicherungs- 
 maßnahmen 

• Besondere Maß-
nahmen zur 
- Rettung und 
- Begrenzung /  
 Beseitigung der 
 stoffspezifischen 
 Gefahren 

Einsatzablauf 4 die Grundzüge des 
Einsatzablaufes im 
ABC-Einsatz gemäß 
FwDV 500 erklären 
können. 

• Abschließende 
Maßnahmen 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Probenahme von 
Stoffen 

2 

• Indikatorpapier, 
Wassernachweispa
ste 

3 

• Prüfröhrchen und 
Handpumpen 

3 

• ABC-Mess- und 
Warngeräte 

3 

• Anemometer,  
Kompass 

3 

Messgeräte 9 ABC-Mess- und 
Nachweisgeräte der 
Feuerwehr selbst-
ständig und fachlich 
richtig bedienen und 
einsetzen können. 

• Messtaktik und  
Dokumentation 

3 

Praktische 
Unterweisung 

• Übersicht ABC-
Schutzkleidung 
- Schutzwirkung 
- Schutzgrenzen 
- Einsatzmöglich- 
 keiten 

2 

• An- und Ablegen 
der Schutzkleidung

3 

Schutzkleidung 3+2* die Einsatzmöglich-
keiten und Einsatz-
grenzen unterschied-
licher ABC-
Schutzkleidung erklä-
ren und einfache 
Tätigkeiten unter 
ABC-Schutzkleidung 
selbstständig und 
fachlich richtig aus-
führen können. 

• Einfache Dekonta-
mination 

3 

Praktische 
Unterweisung 

• Absperrgerät 
• Auffanggeräte und 

-behälter 
• Abdichtmaterialien 
• Pumpen und  

Schläuche 
• pneumatische 

Geräte u.a. 

Arbeitsgeräte 10 Arbeitsgeräte der 
ABC-Sonderaus-
rüstung entsprechend 
ihrem Verwendungs-
zweck selbstständig 
und fachlich richtig 
einsetzen können. 

• Umverpacken / 
Zwischenlagern 
gefährlicher Stoffe 

3 Stationsarbeit 
/ Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

ABC–
Übungseinsätze 

24 unter Einsatzbedin-
gungen alle Funktio-
nen mit Ausnahme 
von Führungsfunktio-
nen innerhalb der 
ABC-Einheiten 
selbstständig und 
fachlich richtig aus-
üben können. 

Einsatz in unter-
schiedlicher Funktion 
bei unterschiedlichen 
Einsatzlagen 

3 Einsatz-
übungen 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

70 4 Stunden zivil-
schutzbezogene 
Ausbildung 

   

 

 
3.6  Lehrgang „ABC-Erkundung“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Bedienung und zum Betrieb des 
ABC-Erkundungskraftwagens. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2* über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Lehrvortrag 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Auftrag und Aufga-
ben von Erkun-
dungseinheiten 

• Zusammenwirken 
mit anderen Ein-
heiten 

Einsatzlehre 2* ihren Einsatzauftrag 
innerhalb des Aufga-
benbereiches ABC-
Schutz und des Zu-
sammenwirkens mit 
anderen Einheiten 
sowie die sie betref-
fenden Besonderhei-
ten des ABC-Einsatz 
nennen können. 

• Besonderheiten 
des Erkundungs-
einsatzes,  
- Einsatzablauf 
- Einsatzstellen-  
 organisation 
- Befehlsstrukturen

1 Unterrichts-
gespräch 

• Beladeplan 
• Fahrgestell 
• Einsatzwert 

Fahrzeugkunde 1* den ABC-
Erkundungskraftwa-
gen mit den Geräten 
bedienen und pflegen 
sowie Wartungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich nach 
Anleitung selbststän-
dig durchführen 
können. 

• Gebrauchs-
anleitungen 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Atomaufbau 1 
• Strahlenarten 1 
• SI-Einheiten 1 
• Dosisrichtwerte 2 
• Probenahme 1 
• Strahlenmess-

geräte 
2 

• Eigenschutz 3 
• Grundregeln des 

Strahlenschutzes 
2 

• Einfache Berech-
nungen 

3 

Radioaktive 
Stoffe 

10* die für ihren Einsatz-
auftrag notwendigen 
naturwissenschaftli-
chen, technischen 
und taktischen Grund-
lagen und Grundbeg-
riffe des Strahlen-
schutzes und des 
Strahlenmessens 
erklären können und 
die Strahlenmessge-
räte selbstständig und 
fachlich richtig bedie-
nen können. • behelfsmäßige 

Dekontamination 
3 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Vorkommen biolo-
gischer Arbeits-
stoffe 

2 

• Ausbreitung biolo-
gischer Arbeits-
stoffe 

1 

• Probenahme-
techniken 

2 

• Eigenschutz 2 

Biologische 
Agenzien 

2* unter Beachtung 
möglicher Gefähr-
dungen durch biologi-
sche Agenzien und 
entsprechender 
Eigenschutzmaß-
nahmen geeignete 
Probenahme- und 
Dekontaminations-
techniken erklären 
und selbstständig 
durchführen können. 

• Behelfsmäßige 
Dekontamination 

2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Vorkommen che-
mischer Stoffe 

2 

• Wirkungsmerkmale 2 
• Ausbreitungs-

verhalten 
1 

• Spür- und Mess-
ausstattung 

2 

• Probenahme-
techniken 

2 

• Eigenschutz 2 

Chemische 
Agenzien 

4* unter Beachtung 
möglicher Gefähr-
dungen durch chemi-
sche Agenzien und 
entsprechender 
Eigenschutzmaß-
nahmen geeignete 
Probenahme- und 
Dekontaminations-
techniken erklären 
und selbstständig 
durchführen können. • Behelfsmäßige 

Dekontamination 
2 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Spürarten, Spür- 
und Messverfahren

• Kennzeichnung 
und Bewachung 
kontaminierter Ge-
biete 

• Probenahme und 
Probeberichte 

ABC-Erkundung 13* alle Aufgaben, die 
ihnen im ABC-
Erkundungseinsatz 
zugewiesen werden, 
selbstständig und 
fachlich richtig unter 
Beachtung der Si-
cherheitserfordernis-
se durchführen  
können. • lokale Wetterdaten 

3 Praktische 
Unterweisung 
/ Stationsaus-
bildung / 
Einsatz-
übungen 

Leistungs-
nachweis 

1* den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35* 35 Stunden zivil-
schutzbezogene 
Ausbildung 
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3.7  Lehrgang „ABC-Dekontamination P/G“ 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Handhabung der Fahrzeuge und 
Geräte der Einheiten ABC-Dekontamination Personen und ABC-
Dekontamination Geräte. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2* über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Auftrag und Aufga-
ben von Dekonta-
minations-Einheiten

• Zusammenwirken 
mit anderen  
Einheiten 

Einsatzlehre 2* ihren Einsatzauftrag 
innerhalb des Aufga-
benbereichs ABC-
Schutz und des Zu-
sammenwirkens mit 
anderen Einheiten 
sowie sie betreffen-
den Besonderheiten 
des ABC-Einsatzes 
nennen können. 

• Besonderheiten 
des Dekontamina-
tionseinsatzes 
- Einsatzablauf 
- Einsatzstellen 
 organisation 
- Befehlsstrukturen

1 Unterrichts-
gespräch 

• Dekontamina-
tionsarten,  
-verfahren, -mittel 

• Sicherheits-
bestimmungen 

• Versorgung / Ent-
sorgung 

• Dekontaminations-
stellen 

Dekontamination 4* die Grundbegriffe, 
Grundregeln und 
Verfahren der ABC-
Dekontamination 
erklären können. 

• Organisatorischer 
Ablauf 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Beladeplan von 
Dekontaminations-
fahrzeugen 

2 

• Bestandteile der 
Dekontaminations-
ausstattung 

2 

• Verwendungs-
zweck 

2 

Fahrzeug- und 
Gerätekunde 

6* die ABC-
Dekontaminations-
ausrüstung ein-
schließlich der 
Einsatzmöglichkeiten 
erklären und Pflege- 
und Wartungsmaß-
nahmen nach Anlei-
tung selbstständig 
durchführen können. 

• Pflege und 
Wartung 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
praktische 
Unterweisung 

• Aufbau und Inbe-
triebnahme von 
Dekontaminations-
stellen P und G 

• Außerbetriebnah-
me und Abbau von 
Dekontaminations-
stellen P und G 

Aufbau und 
Betrieb von 
Dekontaminati-
onsstellen 

20* alle Arbeiten, die zum 
Aufbau und Betrieb 
von Dekontaminati-
onsstellen P und G 
notwendig sind, nach 
Auftrag selbstständig 
und fachlich richtig 
durchführen können. 

• Verlastung der 
Dekontaminations-
ausrüstung auf 
dem Fahrzeug un-
ter Einsatz-
bedingungen 

3 Einsatz-
übungen 

Leistungs-
nachweis 

1* den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35* 35 Stunden zivil-
schutzbezogene 
Ausbildung 

   

 
 
3.8  Lehrgang „Gerätewarte“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Wartung, Instandhaltung, Pflege und 
Prüfung der Beladung von Feuerwehrfahrzeugen und der persönlichen Ausrüs-
tung, soweit dies nicht in anderen Lehrgängen vermittelt wird, sowie zur Durch-
führung einfacher Wartungs- und Pflegearbeiten an Feuerwehrfahrzeugen. 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Landesfeuer-
wehrgesetz 

1 

• Gerätesicher-
heitsgesetz 

1 

• UVV Feuerwehren 2 
• Geräteprüfordnung 2 
• Prüfungs- und 

Benutzungsnach-
weise 

2 

• Baurichtlinien 1 
• Normen 1 
• Verordnungen/ 

Regelungen 
1 

• Gebrauchsanlei-
tungen 

2 

Rechts-
grundlagen 

4 die für ihre Tätigkeit 
bedeutsamen Vor-
schriften nennen und 
ihren darauf beruhen-
den Aufgaben- und 
Verantwortungsbe-
reich erklären  
können. 

• Dienstanweisungen 2 

Unterrichts-
gespräch 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Feuerwehr-
fahrzeuge 

4 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Feuerlösch-
kreiselpumpen 

5 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Rettungsgeräte 4 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Persönliche 
Schutz-
ausrüstung 

3 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Kraftbetriebene 
Geräte 

5 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Löschgeräte 5 vorgeschriebene 
Prüfungen, Wartungs-
und Pflegemaßnah-
men sowie Störungs-
beseitigung und 
Instandsetzungsarbei-
ten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können; aus-
genommen Feuer- 
löscher. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

3 

Feuerlösch-
schläuche 

2 vorgeschriebene 
Prüfungen sowie 
Reparaturen an 
Saug- und Druck-
schläuchen selbst-
ständig und fachlich 
richtig durchführen 
können. 

• Nachweisung 3 

Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     
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3.9  Lehrgang „Atemschutzgerätewarte“ 

Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Wartung, Instandsetzung, Pflege und 
Prüfung der Atemschutzgeräte. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 1 
• Stundenplan  
• Lernziele  

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch  

Unterrichts-
gespräch 

• Landesfeuer-
wehrgesetz 

1 

• Feuerwehr-
Dienstvorschriften 

1 

• Unfallverhütungs-
vorschriften 

2 

• Normen 1 
• Richtlinien 1 
• länderspezifische 

Verordnungen / 
Regelungen 

1 

Rechts-
grundlagen 

2 die für ihre Tätigkeit 
bedeutsamen Vor-
schriften wiedergeben 
und ihren darauf 
beruhenden Aufga-
ben- und Verantwor-
tungsbereich be-
schreiben können. 

• Gebrauchsanlei-
tungen der Her-
steller 

2 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Bauteile / Funktion 2 
• Art und Umfang der 

durchzuführenden 
Arbeiten 

2 

• Prüfgeräte 2 
• Durchführung der 

vorgeschriebenen 
Arbeiten nach 
Gebrauchsanlei-
tungen 

3 

Atemanschlüsse 
(Atemschutz-
masken) 

7 die vorgeschriebenen 
Prüfungen sowie 
Wartungs-, Instand-
setzungs- und Pfle-
gemaßnahmen in 
ihrem Zuständigkeits-
bereich selbstständig 
und fachlich richtig 
durchführen können. 

• Nachweis durchge-
führter Arbeiten 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung/ 
Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Bauteile / Funktion 2 
• Art und Umfang der 

durchzuführenden 
Arbeiten 

2 

• Prüfgeräte 2 
• Durchführung der 

vorgeschriebenen 
Arbeiten nach 
Gebrauchsanlei-
tungen 

3 

Isoliergeräte 
(Pressluftatmer) 

19 die vorgeschriebenen 
Prüfungen sowie 
Wartungs-, Instand-
setzungs- und Pfle-
gemaßnahmen in 
ihrem Zuständigkeits-
bereich selbstständig 
und fachlich richtig 
durchführen können. 

• Nachweis durchge-
führter Arbeiten 

3 

wie oben 

• Art und Umfang 
durchzuführender 
Arbeiten 

2 

• Reinigungs- / 
Desinfektionsaus-
rüstung und –mittel

2 

• Trocknung 3 

Reinigung und 
Desinfektion 

2 vorgeschriebene 
Reinigungs- und 
Desinfektionsmaß-
nahmen selbstständig 
und fachlich richtig 
durchführen können. 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten nach 
Gebrauchs-
anleitungen 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung/ 
Stationsarbeit 

• Gerätetechnik / 
Bauteile 

2 

• Art und Umfang 
vorgeschriebener 
Arbeiten 

2 

Kompressoren 
und Füllanlagen 

2 Kompressoren und 
Füllanlagen selbst-
ständig und fachlich 
richtig bedienen und 
vorgeschriebene 
Wartungs- und Pfle-
gemaßnahmen 
selbstständig und 
fachlich richtig durch-
führen können. 

• Durchführung 
vorgeschriebener 
Arbeiten nach 
Gebrauchs-
anleitung 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung/ 
Stationsarbeit 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     
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4 Führungsausbildung 
 
4.1  Lehrgang „Gruppenführer“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen einer Gruppe, einer Staffel 
oder eines Trupps als selbstständige taktische Einheit sowie die Leitung eines 
Einsatzes mit Einheiten bis zu einer Gruppe. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Führungsziele, 
Führungs-
funktionen 

• Führungsaufgaben
• Führungsstile 
• Führungs-

persönlichkeit 
• Grundbedürfnisse 

und ihre Wertigkeit 
• Menschenführung 

unter erschwerten 
Bedingungen 

Führen 1+2* unter Berücksichti-
gung von Führungs-
grundsätzen und den 
Grundregeln der 
Menschenführung die 
Zielsetzung der Füh-
rung sowie die Füh-
rungsaufgaben auf 
Gruppenführerebene 
auch in den besonde-
ren Konflikt- und 
Belastungssituationen 
im Zivilschutz erklä-
ren können. • Verhalten von 

Helfern unter gro-
ßer physischer und 
psychischer Be-
lastung (Stress) 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Zuständigkeiten 
und Aufgabenver-
teilung 

• Einsatzleitung 
• Duldungs- und 

Hilfspflichten 
• Einschränkung von 

Grundrechten 
• Zwangsmittel 
• Notwehr, Nothilfe 
• Gefahrenlagen 

nach Landesgesetz
• Amts- und Voll-

zugshilfe 

Rechts-
grundlagen 

5 die für Führungskräfte 
bedeutsamen gesetz-
lichen Regelungen 
des Gefahren-
abwehr-, Feuerwehr- 
und Katastrophen-
schutzrechts erklären 
können. 

• Sonderrechte 
(StVO) 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Vorbereitung 
• Motivation 
• Unterrichts-

gestaltung 
• Lernziele 

Ausbilden 3 die Aufgaben und die 
Verantwortung des 
Einheitsführers im 
Rahmen der Aus- und 
Fortbildung und die 
Standortausbildung 
(Gruppendienste) 
erklären können. 

• Vorbildfunktion 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Brandverhalten von 
Baustoffen und 
Bauteilen 

Baukunde 2 die baustoff- und 
bauteilbedingten 
Gefahren im Brandfall 
beschreiben und die 
erforderlichen 
Einsatzmaßnahmen 
erklären können. 

• Einsatz-
maßnahmen 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• FwDV 500 
• Allgemeines 
• Besonderheiten 

beim Führungsvor-
gang, z.B. Erkun-
dungsschwerpunk-
te, Beurteilungskri-
terien, Einsatz-
grundsätze 

• Besonderheiten 
des Einsatz- 
ablaufes 

• Einsatzmöglichkei-
ten und -grenzen 
von Feuerwehren 
ohne Sonderaus-
stattung 

• Heranziehen fach-
kundiger Personen 
und zuständiger 
Behörden 

ABC-
Gefahrstoffe 

2+2* • erklären können, 
welche allgemeinen 
Einsatzmaßnah-
men im ABC-
Einsatz bis zum 
Eintreffen von 
Fachkräften bzw. 
Facheinheiten zu 
treffen sind. 

• die Wirkungen von 
ABC-Kampfmitteln 
beschreiben  
können. 

• Wirkungen von 
ABC-Kampfmitteln 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Verbrennungsvor-
gang 

2 

• Begriffsbestim-
mungen 

2 

• Gefahrklassen 
brennbarer Flüs-
sigkeiten 

2 

• Explosion 2 
• Flash Over 2 
• Brandverhalten von 

Kampfmitteln 
3 

• Sicherheitstechni-
sche Kenndaten 

3 

Unterrichts-
gespräch 

• Einsatzmöglichkei-
ten und -grenzen 
der Löschmittel 

3 

Brennen und 
Löschen 

3+1* auf der Grundlage 
erweiterter Kenntnis-
se über den Verbren-
nungsvorgang die 
Einsatzmöglichkeiten 
und -grenzen der 
Löschmittel unter 
taktischen Gesichts-
punkten beurteilen 
können. 

• Schaumberech-
nungen 

3 

Stationsarbeit/ 
Gruppenarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Anwendungsmög-
lichkeiten und -
grenzen von Feu-
erwehrfahrzeugen 

• Aufgaben SW 
2000-Tr und LF 16-
TS im Zivilschutz 

Fahrzeug- und 
Gerätekunde 

2+1* den taktischen 
Einsatzwert von 
Feuerwehrfahrzeugen 
und feuerwehrtechni-
schen Geräten auf 
Einsatzlagen anwen-
den können. 

• Einsatzmöglichkei-
ten und -grenzen 
von  
- Rettungsgeräten,
- Löschgeräten, 
- Schutzgeräten 

3 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch / 
Praktische 
Unterweisung 

• Grundregeln der 
Mechanik 

• Hebel 
• Anschlagen von 

Lasten 

Mechanik 2 die Einsatzmöglich-
keiten und -grenzen 
der Geräte zur einfa-
chen Technischen 
Hilfeleistung erklären 
können. • Rollen 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

Rettung 2 die Grundsätze zur 
Befreiung aus le-
bensbedrohenden 
Zwangslagen erklären 
und sie auf unter-
schiedliche Einsatzla-
gen anwenden  
können. 

Grundsätze der Be-
freiung aus lebensbe-
drohenden Zwangs-
lagen, z.B. von einge-
schlossenen, ver-
schütteten oder ein-
geklemmten  
Personen 

3 Unterrichts-
gespräch 

Alarm- und Ausrü-
ckeordnung, Einsatz-
pläne 
• Zielsetzungen 

Einsatzplanung 
und  
–vorbereitung 

2+1* die Zielsetzungen und 
Möglichkeiten der 
Einsatzplanung und 
Einsatzvorbereitung 
erklären können. • Inhalte 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Anwendung der 
Gefahrenmatrix auf 
Fahrzeugführer-
ebene 

• Gefahrenursachen 
und -wirkungen 

• Beurteilungs-
kriterien 

Einsatzlehre 3 die auftretenden 
Gefahren an Einsatz-
stellen erkennen, 
richtig beurteilen und 
entsprechende Ge-
fahrenabwehr- und 
Schutzmöglichkeiten 
erklären können. 

• Einsatz-
maßnahmen 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Bedeutung und 
Elemente des Füh-
rungsvorgangs 

• Erkundungs-
grundsätze 

• Beurteilungs-
kriterien 

• Taktikvarianten 
• Taktikregeln 

Einsatztaktik 4 den Führungsvorgang 
erklären und anwen-
den können. 

• Führung eines 
Einsatzabschnitts 

3 Unterrichts-
gespräch 

• Vorgabe von Scha-
denlagen mit zu-
nehmendem 
Schwierigkeitsgrad 
aus den Bereichen 
Brandbekämpfung 
und Hilfeleistung 
bei unterschiedli-
cher Allgemeiner 
und Eigener Lage 

Brandbekämp-
fung und Hilfe-
leistung 

18+2* taktische Einheiten 
bis Gruppenstärke im 
Lösch- und Hilfeleis-
tungseinsatz selbst-
ständig und fachlich 
richtig führen können.

• Besonderheiten 
beim Einsatz des 
SW 2000-Tr und LF 
16-TS bei der 
Wasserförderung 

3 Einsatzübun-
gen (u.a. auch 
Zugübungen) 
/ Planübungen 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Meldeverfahren 
• nach dem Einsatz 

von ABC-
Kampfmitteln 

Besondere Ge-
fahren und 
Schutzmaßnah-
men im Zivil-
schutz 

1* die richtigen Maß-
nahmen nach dem 
Einsatz von ABC-
Kampfmitteln erklären 
können. • behelfsmäßige 

Gegenmaßnahmen 
und Selbsthilfe 

2 Unterrichts-
gespräch 

Einsatzberichte 1 die von der zuständi-
gen Behörde gefor-
derten Einsatzberich-
te anfertigen und 
deren Notwendigkeit 
erklären können. 

Einsatzberichte für 
Lösch- und Hilfe- 
leistungseinsätze 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Unfallverhütungs-
vorschriften 

• Unfallverhütungs-
maßnahmen 

Unfallverhütung 1 die Bedeutung der 
Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschrif-
ten anhand von Bei-
spielen und die Ver-
antwortlichkeiten des 
Gruppenführers in 
diesem Bereich erklä-
ren können. 

• Verantwortlich-
keiten 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Rettungswege 
• Brandabschnitte 
• Rauch- und Wär-

meschutzanlagen 
• Ortsfeste Löschan-

lagen 

Vorbeugender 
Brandschutz 

2 Ziele, Maßnahmen 
und Bedeutung des 
Vorbeugenden 
Brandschutzes als 
Teil des Vorbeugen-
den Gefahrenschut-
zes nennen sowie die 
aus Feuerwehrsicht 
bedeutsamen Fakten 
zu Funktion und 
Betrieb der wichtigs-
ten Brandschutzein-
richtungen wiederge-
ben können. 

• Brandmelde-
anlagen 

2 Unterrichts-
gespräch 

 



Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 - FwDV 2 
Ausgabe März 2003 

  

Seite 74 
 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Aufgaben und 
Befugnisse nach 
Landesrecht 

Brandsicher-
heitswachdienst 

1 die Aufgaben und 
Befugnisse des 
Brandsicherheits-
wachdienstes erklä-
ren können. 

• Auftreten,  
Verhalten 

2 Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

4 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

70 einschließlich 10 
Stunden zivilschutz-
bezogene Ausbildung

   

 

 
4.2  Lehrgang „Zugführer“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen eines Zuges - einschließlich 
eines erweiterten Zuges - sowie die Leitung eines Einsatzes mit Einheiten bis 
zur Stärke einer erweiterten Zuges. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Rechtsstellung, 
Zuständigkeiten, 
Befugnisse des 
Einsatzleiters 

Rechts-
grundlagen 

1+2* beurteilen können, 
welche Zuständigkei-
ten und Befugnisse 
Einsatzleiter der 
Feuerwehr im 
Einsatzfall haben und 
die Struktur des 
Zivilschutzes, insbe-
sondere des Katast-
rophenschutzes 
erläutern können. 

• Feuerwehr-, Zivil- 
und Katastrophen-
schutzgesetz 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• Möglichkeiten und 
Prinzipien der Aus-
bildung 
- Taktische  
 Aufgaben 
- Planübungen 
- Einsatzübungen 

Ausbilden 5 die Voraussetzungen 
für eine zielgruppen-
gerechte Standort-
ausbildung erklären 
und beurteilen  
können. 

• Ausbildungsvorga-
ben, -inhalte,  
-organisation 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• Wesen der  
Führung 

• Führungstechnik 
• Führungsverhalten 
• Führungsformen 
• Grundlagen des 

Führens in Extrem-
situationen 

• Körpersprache 

Führen 3+3* die Zusammenhänge 
zwischen Führungs-
persönlichkeit, Füh-
rungsverhalten und 
Führungsstilen erklä-
ren und Lösungsmög-
lichkeiten für Füh-
rungsaufgaben auch 
in besonderen Kon-
flikt- und Belastungs-
situationen erklären 
können. 

• Verhalten von 
Helfern unter gro-
ßer physischer und 
psychischer Be-
lastung 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Rollenspiele / 
Gruppen-
arbeiten 

• Alarm- und 
Ausrückeordnung 

• Ortsbeschreibung, 
Objektkunde und -
beurteilung 

Einsatzplanung 
und  
–vorbereitung 

2 Grundsätze für die 
Erstellung von 
Einsatzunterlagen 
erklären können. 

• Einsatzpläne 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• FwDV 5 
• FwDV 100 
• Führungssystem 
• Organisation des 

Fernmelde- 
betriebes 

• Wasserförderung 
über lange Wege 

Brandbekämp-
fung und 
Hilfeleistung 

35+4* taktische Einheiten 
bis zur Stärke eines 
erweiterten Zuges im 
Lösch- und Hilfeleis-
tungseinsatz selbst-
ständig und fachlich 
richtig führen und 
Einsatzleiterfunktion 
übernehmen können. 

• Kolonnenfahrt 

3 Planübungen / 
Einsatzübun-
gen / Unter-
richts-
gespräch 

• Bauarten u.  
-weisen 

• Kräfte am Bauwerk
• Feuerwiderstände 

Baukunde 2 an Hand unterschied-
licher Merkmale an 
Gebäuden die even-
tuell auftretenden 
Gefahren im Einsatz-
fall erkennen und die 
erforderlichen Maß-
nahmen erklären 
können. 

• Einflussgrößen für 
Feuerwiderstände 

2 Unterrichts-
gespräch 

• FwDV 500 
• sachkundige  

Stellen 
• vorbereitende 

Maßnahmen 
• Ausbildung 
• allgemeine Einsatz-

maßnahmen 
• Maßnahmen zur 

Dosisbegrenzung 
• Kennzeichnung 

- stationär 
- Transport 

• Absperrbereiche 
• Messgeräte 

ABC-
Gefahrstoffe 

2+1* die Einsatzmöglich-
keiten und –grenzen 
der Feuerwehr ohne 
Sonderausrüstung im 
ABC-Einsatz erklären 
können. 

• Wirkungen von 
Kampfmitteln und 
behelfsmäßige 
Schutzmaßnahmen

2 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

Neuentwick-
lungen 

2 aktuelle Neuentwick-
lungen im Feuer-
wehrwesen kennen 
lernen und Änderun-
gen in Bezug auf die 
Ausbildung und 
Einsatztaktik erklären 
können. 

Aktuelle Themen 2 Unterrichts-
gespräch 

• stationäre Lösch-
anlagen 

• Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen 

Vorbeugender 
Brandschutz 

2 die Vorteile und 
Einsatzgrenzen ins-
besondere von tech-
nischen Maßnahmen 
des Vorbeugenden 
Gefahrenschutzes 
erklären können. 

• Einsatzhinweise 

2 Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

4 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

70 einschließlich 10 
Stunden zivilschutz-
bezogene Ausbildung

   

 
 

4.3  Lehrgang „Verbandsführer“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Führen von Einheiten über dem 
erweiterten Zug (Führungsstufe C: Führen mit einer Führungsgruppe) sowie zur 
Leitung auch von Einsätzen mit Einheiten verschiedener Aufgabenbereiche auf 
der Grundlage der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (FwDV 100). 
 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Landesgesetz zur 
Gefahrenabwehr 

• Feuerwehr-, Zivil- 
und Katastrophen-
schutzgesetz 

• Behörden der 
Gefahrenabwehr 

• Zuständigkeiten 
• Befugnisse 
• Unterstellungsver-

hältnisse 
• Amts- und Voll-

zugshilfe 

Rechts-
grundlagen 

2 die für die Zusam-
menarbeit von Behör-
den und Organisatio-
nen der Gefahrenab-
wehr bedeutsamen 
gesetzlichen Rege-
lungen praxisbezogen 
erklären können. 

• Grundsätze für die 
Zusammenarbeit 
an Einsatzstellen 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Aufgabenstellung 
• Gliederung 
• Ausstattung 

Aufgabenberei-
che im Zivil- und 
Katastrophen-
schutz 

1 die auf Grundlage der 
gesetzlichen Rege-
lungen im Katastro-
phenschutz mitwir-
kenden Aufgabenbe-
reiche und Organisa-
tionen sowie deren 
Aufgabenstellung und 
Ausstattung wieder-
geben können. 

• ergänzende 
Ausstattung 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

Schwerpunkte: 
• Führungsvorgang 
• Führungs- 

organisation 

Führungssystem 2 die Besonderheiten in 
der Anwendung des 
Führungssystems 
beim Führen von 
Verbänden und in der 
Einsatzleitung erklä-
ren können. 

• Führungsmittel 

2 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Führungsstufen 
nach FwDV 100 

1 

• Führungseinheiten 2 
• Gliederung und 

Umfang einer 
Einsatzleitung 

2 

Führungs-
organisation 

4 • die Führungsstufen 
„A“, „B“ , „C“ und „D“ 
nennen und die Füh-
rungseinheiten zu-
ordnen können. 

• die Gliederung und 
die Zusammenarbeit 
in einer Einsatzlei-
tung wiedergeben 
können. 

• die Funktionen in der 
Führungsgruppe 
fachlich richtig und 
selbstständig ausfüh-
ren können. 

• Funktionen in einer 
Führungsgruppe 

3 

Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

• Führungsebenen 3 
• Einsatzabschnitte 

nach Umfang des 
Einsatzes, räumli-
cher Größe und Art 
der Tätigkeit 

3 

• Lageskizzen, Kräf-
teübersicht 

3 

• Führungsebenen 
entsprechend des 
Schadensereignisses 
selbstständig und 
fachlich richtig festle-
gen können. 

• die in einer Einsatz-
leitung beim Einsatz 
von mehreren Zügen 
notwendigen Füh-
rungsmittel selbst-
ständig und fachlich 
richtig einsetzen  
können. 

• die Aufgaben ande-
rer am Einsatz betei-
ligter Organisationen 
erklären können. 

• Zusammenarbeit 
mit Polizei, 
Rettungsdienst, 
THW 

2 

• die Aufgaben von 
Fachberatern und 
Verbindungsperso-
nen erklären können.

• Fachberater und 
Verbindungs-
personen 

2 

Führungs-
vorgang / 
Arbeiten in und 
mit der  
Führungsgruppe 

18 

• alle Führungsaufga-
ben innerhalb einer 
Einsatzleitung und 
Einsatzabschnittslei-
tung übernehmen 
können. 

• Einsatzleiter 
• Führungs-

assistenten 
• Einsatzabschnitts-

leiter 

3 

Einsatz-
übungen / 
Planübungen 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Fernmeldeorgani-
sation, Kanalver-
gabe 

Führungsmittel 2 fernmeldetaktische 
Strukturen beim 
Einsatz mehrerer 
Züge selbstständig 
anwenden können. 

• Fernmeldeskizze 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Einsatzübun-
gen / Plan-
übungen 

• rechtliche Bestim-
mungen 

Öffentlichkeits-
arbeit 

2 die Rechte und Pflich-
ten des Einsatzleiters 
bei der Öffentlich-
keitsarbeit erklären 
können. 

• Umgang mit 
Schaulustigen und 
Medienvertretern 

2 Unterrichts-
gespräch 

Anlegen von 
Übungen 

1 die Voraussetzungen 
für eine Übung für die 
„Führungsgruppe“ 
nennen können. 

Übungsgestaltung auf 
den Führungsebenen 
„Zug“ und „Einsatz-
abschnitt“ 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     

 
 
4.4  Lehrgang „Einführung in die Stabsarbeit“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbstständigen Führung eines Sach-
gebietes in einer stabsmäßig arbeitenden Einsatzleitung. 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Führungs-
organisation 
- Gliederung von  
 Führungsstäben
- Aufgaben und Zu-
 ständigkeiten der 
 Stabsmitglieder 

• Führungsvorgang
- Arbeitsabläufe,  
- Arbeitsweisen  
 und -verfahren  
 beim stabs- 
 mäßigen Führen 

Führungssystem 6 das Führungssystem 
beim stabsmäßigen 
Führen erklären und 
anwenden können. 

• Führungsmittel 
- Vordrucke 
- Einsatzunterlagen
- Lagekarten 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

• Behörden und 
Organisationen mit 
Sicherheits-
aufgaben 

• Anforderungs-
verfahren 

Zusammenarbeit 
bei der  
Gefahrenabwehr 

2 die Struktur anderer 
Dienststellen und 
Einheiten sowie die 
Grundsätze der Zu-
sammenarbeit im 
Stab beschreiben und 
anwenden können. • Grundsätze für die 

Zusammenarbeit 
im Stab 

3 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Gefahrenanalyse, 
Notfallplanung 

• Alarmierungs-
regelungen 

• Katastrophen- und 
Sonderschutzpläne

• Aufstellung und 
Ausbildung von Ka-
tastrophenschutz-
Einheiten 

• Alarmierung / 
Warnung der  
Bevölkerung 

Vorbereitende 
Maßnahmen 

2 erklären können, 
welche Möglichkeiten 
der Einsatzplanung 
und -vorbereitung für 
Großschadenlagen 
bzw. den Katastro-
phenfall als Grundla-
ge für eine wirkungs-
volle Stabsarbeit 
bestehen und 
Einsatzunterlagen 
gezielt auswerten 
bzw. anwenden 
können. 

• Führungs- und 
Fernmelde-
organisation 

3 Unterrichts-
gespräch 

Stabsübungen 22 in allen Stabsfunktio-
nen selbstständig und 
fachlich richtig arbei-
ten können. 

Einsatz in unter-
schiedlichen Stabs-
funktionen 

3 Stationsarbeit/ 
Planübungen 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     

 

 

4.5  Lehrgang „Führen im ABC-Einsatz“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum taktisch richtigen Einsatz der ABC-
Ausrüstung und zum Führen entsprechend ausgebildeter taktischer Einheiten im 
ABC-Einsatz. 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2* über Ablauf und Ziel-
setzung des Lehrgangs 
informiert werden und 
am Lehrgangsende 
Gelegenheit zur Kritik 
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 

• Taktik des ABC-
Einsatzes nach 
FwDV 500 

• gefährliche Stoffe 
- Kennzeichnung 
- Identifizierung 

• Rechtsgrundlagen 
• Absperrbereiche 

Einsatztaktische 
Grundregeln 

2* die für ABC-Einsätze 
der Feuerwehr gel-
tenden Richtlinien 
erklären können. 

• Dekontamination 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Aufgabenträger 
• Zuständigkeiten 
• Unterstellungsver-

hältnisse / Wei-
sungsberechtigung

Zuständigkeiten 
im ABC-Einsatz 

2* die Grundsätze des 
Zusammenwirkens 
von ABC-Einheiten 
mit anderen Organi-
sationen und 
Aufgabenträgern - 
auch im Zivilschutz - 
erklären können. 

• Zusammenarbeit 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Gefahreigenschaften 
chemischer Stoffe 
(einschl. Kampf-
stoffe) 

• Maßnahmengruppen

Einsatztaktik bei 
chemischen 
Gefahrstoffen 

7* die Einsatztaktik bei 
Einsätzen mit chemi-
schen Gefahrstoffen 
entsprechend der 
spezifischen Einsatz-
richtlinie erklären und 
anwenden können. 

• Taktik bei Einsätzen 
mit chemischen Stof-
fen nach FwDV 500 
Teil IIC 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Planübung 

• Grundlagen der Gen-
und Biotechnik zur 
Beurteilung beste-
hender Gefahren 

Einsatztaktik bei 
biologischen 
Gefahrstoffen 

2* die Einsatztaktik bei 
Einsätzen mit biologi-
schen Gefahrstoffen 
entsprechend der 
spezifischen Einsatz-
richtlinie erklären und 
anwenden können. 

• Taktik bei Einsätzen 
mit biologischen Stof-
fen nach FwDV 500 
Teil IIB 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Planübung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Grundlagen der 
Eigenschaften ra-
dioaktiver Stoffe 
und deren Strah-
lung zur Beurtei-
lung bestehender 
Gefahren 

• Biologische Wir-
kung der Strahlung

Einsatztaktik bei 
radioaktiven 
Gefahrstoffen 

8* die Einsatztaktik bei 
Strahlenschutzeinsät-
zen entsprechend der 
spezifischen Einsatz-
richtlinie erklären und 
anwenden können. 

• Taktik bei Einsät-
zen mit radioakti-
ven Stoffen nach 
FwDV 500 Teil IIA 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Planübung 

• Übersicht Mittel zur 
Informations-
gewinnung 

• Praktischer Einsatz 
von Mitteln zur  
Informations-
gewinnung 

• Zusammenarbeit 
mit TUIS 

Informations-
systeme 

3* Informationssysteme 
unterschiedlicher Art 
für ABC-Einsätze 
selbstständig und 
fachlich richtig nutzen 
können. 

• Nutzung von  
Datenbanken 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• GW-G, GW-Mess, 
ÖSA, ABCErkKW, 
Dekon-P, Dekon-G

Fahrzeug- und 
Gerätekunde 

2* den taktischen 
Einsatzwert der ABC-
Einsatzfahrzeuge 
erklären können. • Einsatzmöglichkei-

ten und -grenzen 
der ABC-Ausrüs-
tung einschließlich 
Schutzkleidung 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Stations-
ausbildung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Einsatzmöglichkei-
ten und -grenzen 
der Mess-, Nach-
weis- und Spüraus-
stattung 

3 

• Messtaktik 3 
• Wetterparameter 2 
• Ausbreitungs-

modelle 
2 

• Festlegung 
- der Messorte 
- von Messrastern 

3 

• Erteilung von Spür- 
und Messaufträgen

3 

• Veranlassung von 
Probenahmen 

3 

• Festlegung von 
Probenahmen-
rastern 

3 

• Interpretation, 
Dokumentation und 
Weitermeldung von 
Mess- und Spürer-
gebnissen sowie 
Proben 

3 

Messen 6* selbstständig und 
fachlich richtig Mess-
ergebnisse auf geeig-
nete Art und Weise 
zielgerichtet beschaf-
fen, zusammenfas-
sen, bewerten und 
weitergeben können 
sowie geeignete 
Maßnahmen daraus 
ableiten können. 

• Kennzeichnung, 
Überwachung und 
Darstellung konta-
minierter Bereiche 

3 

Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• Besichtigung / 
Vorstellung von Be-
trieben und Einrich-
tungen 

Objektkunde 5* objektspezifische 
Besonderheiten im 
Umgang mit Gefahr-
stoffen kennen  
lernen. • Alternativ: 

Gastvorträge z.B. 
über TUIS, beson-
dere Einsätze usw.

1 Praktische 
Unterweisung 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Einführung in die 
Planübungen 

• Anwendung des 
Führungsvorgan-
ges im ABC-
Einsatz bei unter-
schiedlichen Lagen

Einsatzlehre 15* die erworbenen 
Kenntnisse in der 
Anwendung des 
Führungsvorgangs 
bei ABC-Einsätzen 
lagebezogen taktisch 
richtig anwenden 
können. • Planübungsaus-

wertung 

3 Planübungen 

Einsatzübungen 15* die erworbenen 
Kenntnisse lagebezo-
gen im Rahmen von 
komplexen Einsatz-
übungen richtig an-
wenden können.  

 3 Einsatz-
übungen 

Leistungs-
nachweis 

1* den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

70 70 Stunden zivil-
schutzbezogene 
Ausbildung für ABC-
Unterführer und ABC-
Führungskräfte 

   

 
 

4.6  Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Leitung einer Feuerwehr in organisa-
torischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht. 
 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Hierarchie der 
Rechtsnormen 

• Feuerwehr- und 
Katastrophen-
schutzrecht 

• Kommunalrecht 
• Verwaltungsrecht 
• Haftungsrecht 

Rechts-
grundlagen 

10 aus den entspre-
chenden Rechts-
grundlagen ihre 
Aufgaben, Zuständig-
keiten und Befugnisse 
als Leiter einer Feu-
erwehr ableiten  
können. 

• Vereinsrecht (BGB)

3 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• Organigramm Organisation 
und Geschäfts-
verteilung 

1 die organisatorischen 
Maßnahmen zur Lei-
tung einer Feuerwehr 
erklären können. 

• Geschäfts-
verteilungsplan 

2 Unterrichts-
gespräch 

• Bedarfsplanung 
• Beschaffungsplan 
• Haushaltsplan 
• Ausschreibung 
• Zuschüsse und 

Förderrichtlinien 
• Beschaffung 
• Bevorratung 

Haushaltswesen 
und  
Beschaffung 

6 die grundlegenden 
Regelungen der 
Haushaltsführung 
erklären und anwen-
den können. 

• Gerätenachweis 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Rollenspiel 

• Personal-
zuwendungen 

• Unfallverhütung 
• Geräteprüfordnung
• Versicherungs-

schutz 

Soziale Fürsorge 4 Regelungen der 
sozialen Absicherung 
der Feuerwehrange-
hörigen auf konkrete 
Beispiele anwenden 
und bewerten  
können. 

• Einsatznachbereitung

3 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

• Menschenführung 
• Gesprächsführung 
• Führungsverhalten 
• Organe der  

Feuerwehr 
• Aufnahmen,  

Entlassungen 
• Wahlverfahren 
• Personalstruktur 

Personalplanung 
und –führung 

8 allgemeine Füh-
rungsgrundsätze 
sowie personalbezo-
gene Planungen 
erklären und diese 
auf eigene Verhält-
nisse übertragen 
können. 

• Ausbildungs-
planung 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Rollenspiel / 
Gruppenarbeit 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Mitgliederwerbung 
• Zusammenarbeit 

mit Presse, Rund-
funk, Fernsehen 

• Veröffentlichungen 
• Veranstaltungen 
• Nutzung neuer 

Medien 

Öffentlichkeits-
arbeit 

3 die Bedeutung, Ziele 
und Möglichkeiten der 
Öffentlichkeitsarbeit 
erklären können. 

• Förderung des 
Ansehens 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     

 

 

4.7  Lehrgänge „Ausbilder in der Feuerwehr“ 
Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Durchführung theoretischer und prak-
tischer Ausbildung in den nicht an Landesfeuerwehrschulen durchgeführten 
Lehrgängen. 

 
Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Organisatorisches 
• Stundenplan 
• Lernziele 

Lehrgangs-
organisation 

2 über Ablauf und 
Zielsetzung des 
Lehrgangs informiert 
werden und am Lehr-
gangsende Gelegen-
heit zur Kritik  
erhalten. 

• Abschlussgespräch

1 Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Landesfeuerwehr-
gesetze, Feuer-
wehr-Dienstvor-
schriften, Unfall-
verhütungsvor-
schriften 

• Kostenträger, 
Kostenersatz 

• Dienstpflichten 
• Freistellung 
• Zuschuss-

regelungen 
• Voraussetzungen 

für die Teilnahme 
an Lehrgängen 

• Aufgaben der 
Feuerwehrführung 

• Mitwirkende in der 
Ausbildung 

• Ausbildungs-
organisation 

Rechts-
grundlagen und  
Organisation 

2 wissen, auf welchen 
gesetzlichen Vorga-
ben, die Ausbildung 
der Freiwilligen Feu-
erwehr beruht. 

• Ausbildungs-
nachweise 

1 Lehrvortrag / 
Unterrichts-
gespräch 
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Ausbildungs-
einheit 

Zeit Groblernziele 
Die Teilnehmer  
müssen 

Inhalte LZS empfohlene 
Methode 

• Grundlagen 
menschlichen Ver-
haltens und Ler-
nens (Gehirnleis-
tung, Entstehung 
und Auswirkung 
von Stress, Drill) 

• der Ausbilder 
• Stufen des Lernens
• Lernziele 
• Lerninhalte 
• Ausbildungs-

methoden 
• Medien 
• Lernzielkontrolle 

Grundlagen des 
Ausbildens 

9 • die besonderen An-
forderungen an die 
Einsatzkräfte und die 
daraus resultieren-
den Besonderheiten 
für die Ausbildung 
erklären können. 

• die Faktoren, die die 
Motivation beeinflus-
sen und deren Wir-
kung im 
Unterrichtsge-
schehen erklären 
können. • die Strukturen und 
Faktoren, die die Un-
terrichtsgestaltung 
beeinflussen sowie 
deren Zusammen-
hänge und Abhän-
gigkeiten erklären 
können. 

• organisatorischer 
Rahmen 

2 Unterrichts-
gespräch / 
Gruppenarbeit 

Lehrgangs- und 
Unterrichts-
gestaltung 

21 • die didaktischen 
Abhängigkeiten und 
Zusammenhänge 
der einzelnen in der 
FwDV 2 geforderten 
Ausbildungseinheiten 
erklären und auf den 
konkreten Lehrgang 
anwenden können. 

• Gestaltung eines 
Lehrgangsplanes 

3 Unterrichts-
gespräch / 
Stationsarbeit 

  • auf der Grundlage 
von vorgegebenen 
Lernzielen für eine 
konkrete Zielgruppe 
Unterricht metho-
disch und didaktisch 
sinnvoll planen und 
selbstständig und 
fachlich richtig gestal-
ten können. 

• Unterrichtsvorberei-
tung, Lehrübungen 
und Nachbe-
sprechungen 

3 Lehrübung / 
Rollenspiel / 
Unterrichts-
gespräch 

Leistungs-
nachweis 

1 den Lernerfolg nach-
weisen. 

gesamter Lehrstoff   

Gesamtstunden-
zahl 

35     
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5 Fortbildung 
Lernziele, Inhalte und Methoden werden im Einzelfall festgelegt. 


